
artın Luther eın katholischer Theologe
ohne päpstliche Lehrerlaubnis?
Von ern Jochen Hilberath

Das MIr gestellte Ihema un!: der VOon MIT gewählte Titel me1ılnes ortrags e_
ordern einige einschränkende Vorbemerkungen. Angefragt wurde, ob ich die
heutige katholische Wahrnehmung der lutherischen Reformation darlegen
wolle Nun bin ich eın Spezialist In Sachen Luther un der Reformation, Je-
enfalls soweıt esS die historische Forschung betriflt ! Freilich ist esS aufschlufß-
reich, die einschlägige Fachdiskussion ZUT1 Kenntnis nehmen und auf ihre
Relevanz hin prüfen (1.) Meine spezifische Fragestellung lautet nicht „Was
ware damals auch möglich SCWESCH hätte die Kirchenspaltung verhindert
werden können?“”, sondern: ‚Würde eine Reformbewegung mıiıt diesen theo-
logischen Grundanliegen auch heute eiıner Spaltung führen? Im 1C auf
das Tagungsthema Wahrnehmungen der Reformation ergeben sich ann
Antwortmöglichkeiten zwischen den Positionen „die Spaltung War schliefßlich
unausweichlich un:! die Irennung ist bis heute gerechtfertigt‘ un:! „die Spal-
tung Wal 1n den damaligen Konstellationen schließlich unausweichlich,
annn heute aber als überwunden gelten‘.

Was il] ich also dieser Tagung beitragen? Ich frage ach dem heo-
logischen Grundanliegen Luthers, das die römische Seite ZzZu Ausschlu{fß
veranla({iste. Dabei beziehe ich mich auf lutherische Darstellungen Luthers
in der heutigen Theologie; konkret auf die Beiträge 1M ersten Band des
„Herms-Projekts “, auf Oswald Bayers Nachzeichnung der Theologie Mar-
tın Luthers* SOWI1le auf die amtlichen Dokumente „Kirchengemeinschaft ach
evangelischem Verständnis®* und „Ökumene ach evangelisch-lutherischem

Zum Verhältnis VOIN historischer und systematischer Forschung vgl Volker Leppin, Von der
RKenaissance ZU! Nüuüchternheit? Lutherforschung 1m Jahrhundert, in Luther /5
(2004), 69-80.
Filert Herms Lubomir Zak (Hg.), Grund un! Gegenstand des Glaubens ach römisch-ka-
tholischer un: evangelisch-lutherischer Lehre. Theologische Studien, Tübingen 2008 DIe
Kennzeichnung „Herms-Projekt" 111 einerseıits die Verdienste des Tübinger Kollegen
dieses Forschungsprojekt hervorheben: ZUuU anderen sehe ich In diesem Bemühen eın Ge-
genstück dem Ansatz VONN Heinrich Fries / Karl Rahner, inigung der Kirchen reale MöÖg-
ichkeit, 100, Freiburg 1DBr 1983, VOI Herms seinerzeıt afs „Rahner-Plan“ kritisiert: FEilert
Herms, Einheit der Christen ın der Gemeinschaft der Kirchen. Die ökumenische ewegung
der römischen Kirche 1M Lichte der reformatorischen Theologie. Antwort auf den Rahner-
Plan, Göttingen 1984; ZUT unverminderten Aktualıität der Fries-Rahner-Thesen: Bernd Jochen
Hilberath, inigung der Kirchen (noch) ıne reale Möglichkeit? arl Rahners Vermächtnis
für die ökumenische ewegung, 1 185 (2005) 255-267.
(Oswald Bayer, artın Luthers Theologie., kEıne Vergegenwartigung, Tübingen 2003
Ekin otlum ZU geordneten Miteinander ekenntnisverschiedener Kirchen, FKD-Iext 69, 2001
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Martin Luther -  ein katholischer Theologe 
ohne päpstliche Lehrerlaubnis?
Von Bernd Jochen Hilberath

Das mir gestellte Thema und der von mir gewählte Titel meines Vortrags er- 
fordern einige einschränkende Vorbemerkungen. Angefragt wurde, ob ich die 
heutige katholische Wahrnehmung der lutherischen Reformation darlegen 
wolle. Nun bin ich kein Spezialist in Sachen Luther und der Reformation, je- 
denfalls soweit es die historische Forschung betrifft.1 Freilich ist es aufschluß- 
reich, die einschlägige Fachdiskussion zur Kenntnis zu nehmen und auf ihre 
Relevanz hin zu prüfen (1.). Meine spezifische Fragestellung lautet nicht ״Was 
wäre damals auch möglich gewesen -  hätte die Kirchenspaltung verhindert 
werden können?“, sondern: ״Würde eine Reformbewegung mit diesen theo- 
logischen Grundanliegen auch heute zu einer Spaltung führen?“ Im Blick auf 
das Tagungsthema -  Wahrnehmungen der Reformation -  ergeben sich dann 
Antwortmöglichkeiten zwischen den Positionen ״die Spaltung war schließlich 
unausweichlich und die Trennung ist bis heute gerechtfertigt“ und ״die Spal- 
tung war unter in den damaligen Konstellationen schließlich unausweichlich, 
kann heute aber als überwunden gelten“.

Was will ich also zu dieser Tagung beitragen? Ich frage nach dem theo- 
logischen Grundanliegen Luthers, das die römische Seite zum Ausschluß 
veranlaßte. Dabei beziehe ich mich auf lutherische Darstellungen Luthers 
in der heutigen Theologie; konkret auf die Beiträge im ersten Band des 
 -Herms-Projekts“2, auf Oswald Bayers Nachzeichnung der Theologie Mar״
tin Luthers3 sowie auf die amtlichen Dokumente ״Kirchengemeinschaft nach 
evangelischem Verständnis‘4 und ״Ökumene nach evangelisch-lutherischem

1 Zum Verhältnis von historischer und systematischer Forschung vgl. Volker Leppin, Von der 
Renaissance zur neuen Nüchternheit? Lutherforschung im 20. Jahrhundert, in: Luther 75 
(2004), 69-80.

2 Eilert Herms /  Lubomir Zak (Hg.), Grund und Gegenstand des Glaubens nach römisch-ka- 
tholischer und evangelisch-lutherischer Lehre. Theologische Studien, Tübingen 2008. -  Die 
Kennzeichnung ״Herms-Projekt“ will einerseits die Verdienste des Tübinger Kollegen um 
dieses Forschungsprojekt hervorheben; zum anderen sehe ich in diesem Bemühen ein Ge- 
genstück zu dem Ansatz von Heinrich Fries /  Karl Rahner, Einigung der Kirchen -  reale Mög- 
lichkeit, QD 100, Freiburg i.Br. 1983, von Herms seinerzeit als ״Rahner-Plan“ kritisiert: Eilert 
Herms, Einheit der Christen in der Gemeinschaft der Kirchen. Die ökumenische Bewegung 
der römischen Kirche im Lichte der reformatorischen Theologie. Antwort auf den Rahner- 
Plan, Göttingen 1984; zur unverminderten Aktualität der Fries-Rahner-Thesen: Bernd Jochen 
Hilberath, Einigung der Kirchen -  (noch) eine reale Möglichkeit? Karl Rahners Vermächtnis 
für die ökumenische Bewegung, in: ThQ 185 (2005), 255-267.

3 Oswald Bayer, Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung, Tübingen 2003.
4 Ein Votum zum geordneten Miteinander bekenntnisverschiedener Kirchen, EKD-Text 69,2001.
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Verständnis“.> Miır scheint, da{ß unabhängig davon, wWannln un: der reforma-
torische Durchbruch bzw der Beginn der Reformation festgemacht werden,
lativ unabhängig davon, un WIE Grunddifterenzen bestimmt werden, die
Nagelprobe für uUunseTeEe Fragestellung In der Ekklesiologie erfolgt. 1C zuletzt
die Diskussionen die „Gemeinsame Erklärung ZUTE Rechtfertigungslehre”

haben deutlich gemacht, da{fß sich der „Konsens In Grundwahrheiten“
den ekklesiologischen Konsequenzen nicht HUr bewähren, sondern aller-

erst erwelıisen mu1ß „Das Ihema ‚Kirche ist das ‚wehtuende Ihema zwischen
Katholiken un Lutheranern, ist nicht DUr eines mehreren, sondern
dasjenige, dem herauskommt, was alle festgestellte Übereinstimmung In
anderen Fragen letztlich un wirklich wert ist.”® Iso nehme ich ZUurTr Kenntn1s,
WIe heutige utherische Theologie das Kirchenverständnis Luthers reziplert
un!:! referiert (2.) und ich konstatiere, welche Anfragen die römisch-katho-
lische Ekklesiologie daraus resultieren (3.) Die globale rage, Wäas 1es für die
Wahrnehmung der Reformation heute bedeutet, schränke ich eın auf die 1im
Titel formulierte Fragestellung, ob Dr Martin Luther heute VO päpstlichen
Lehramt die Lehrerlaubnis werden mü{fßte (4.)

Die rage der Lehrerlaubnis erfordert freilich eine weıtere differenzie-
rende Vorbemerkung: Der Grund für den Entzug des Nihil obstat ann 1Im
Lebenswande oder ın der Lehre esehen werden. Ich denke, die Zeiten sind
vorbei, da{fßs das reformatorische nliegen urc die Disqualifizierung der
Persönlichkeit(en) erledigt wurde. reil1ic zeigen orgänge der Jungeren Ver-
gangenheit, da{ß Charaktereigenschaften un:! Verhaltensweisen auf beiden
bzw. allen Seiten den ortgang, Ja vielleicht den Ausgang eines Verfah-
LCeMNS beeinflussen können, zumal in unserer Welt der medialen Kommunika-
tıon Damit behaupte ich, da{ß nicht jeder Entzug der Lehrerlaubnis ın o_
raler Hinsicht kKlug un: VOoI em U theologischer Perspektive gerechtfertigt
ist Nicht genuin theologische Faktoren spielen eine nicht leicht identifi-
zierende Rolle Was Luther damals erfahren muÄßßte, könnte ihm auch heute
passleren, da{ß nämlich „genoötigt ist, sich auf eınen Konflikt einzulassen
zwischen klarer theologischer Einsicht un:! einer kirchlichen Institution, die
VONn ihm Widerruf ohne überzeugende Gründe un: ohne Stuütze durch einen
allgemeinen theologischen Konsens fordert“” und SEe1 N I11UI deshalb, weil eın
vatikanischer Mitarbeiter seıne theologische Posıtion ZU Krıteriıum machen
darf) Somıit ann 65 1er nıcht —  — Spekulationen darüber gehen, WwWI1e eın
aps (oder schon der kuriale Mitarbeiter) auf Luther heute reagleren würde.
Als katholischer Theologe stelle ich MIr die rage, ob ich Luthers bzw.
lutherischer Ekklesiologie heute finde, Was ich als „grundsätzlic nicht
miıt der katholischen Lehre vereinbar‘” bezeichnen müfste reilich, ich bin UL

eın Theologe vielen, un! ın UNnserIer Kirche herrscht eine stärkere ren-

FPositionspapiler der Kirchenleitung der I|VELKD 123, 2004
$tO0 ermann Pesch, Hinführung Z Luther, Maınz 227
A.a.Ö,, 127.
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Verständnis“.5 Mir scheint, daß unabhängig davon, wann und wo der reforma- 
torische Durchbruch bzw. der Beginn der Reformation festgemacht werden, re- 
lativ unabhängig davon, wo und wie Grunddifferenzen bestimmt werden, die 
Nagelprobe für unsere Fragestellung in der Ekklesiologie erfolgt. Nicht zuletzt 
die Diskussionen um die ״Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ 
(GER) haben deutlich gemacht, daß sich der ״Konsens in Grundwahrheiten“ 
an den ekklesiologischen Konsequenzen nicht nur bewähren, sondern aller- 
erst erweisen muß. ״Das Thema ,Kirche‘ ist das ,wehtuende‘ Thema zwischen 
Katholiken und Lutheranern, es ist nicht nur eines unter mehreren, sondern 
dasjenige, an dem herauskommt, was alle festgestellte Übereinstimmung in 
anderen Fragen letztlich und wirklich wert ist.“6 Also nehme ich zur Kenntnis, 
wie heutige lutherische Theologie das Kirchenverständnis Luthers rezipiert 
und referiert (2.), und ich konstatiere, welche Anfragen an die römisch-katho- 
lische Ekklesiologie daraus resultieren (3.). Die globale Frage, was dies für die 
Wahrnehmung der Reformation heute bedeutet, schränke ich ein auf die im 
Titel formulierte Fragestellung, ob Dr. Martin Luther heute vom päpstlichen 
Lehramt die Lehrerlaubnis entzogen werden müßte (4.).

Die Frage der Lehrerlaubnis erfordert freilich eine weitere differenzie- 
rende Vorbemerkung: Der Grund für den Entzug des Nihil obstat kann im 
Lebenswandel oder in der Lehre gesehen werden. Ich denke, die Zeiten sind 
vorbei, daß das reformatorische Anliegen durch die Disqualifizierung der 
Persönlichkeit(en) erledigt wurde. Freilich zeigen Vorgänge der jüngeren Ver- 
gangenheit, daß Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen auf beiden 
bzw. allen Seiten den Fortgang, ja vielleicht sogar den Ausgang eines Verfah- 
rens beeinflussen können, zumal in unserer Welt der medialen Kommunika- 
tion. Damit behaupte ich, daß nicht jeder Entzug der Lehrerlaubnis in pasto- 
raler Hinsicht klug und vor allem aus theologischer Perspektive gerechtfertigt 
ist. Nicht genuin theologische Faktoren spielen eine nicht leicht zu identifi- 
zierende Rolle. Was Luther damals erfahren mußte, könnte ihm auch heute 
passieren, daß er nämlich ״genötigt ist, sich auf einen Konflikt einzulassen 
zwischen klarer theologischer Einsicht und einer kirchlichen Institution, die 
von ihm Widerruf ohne überzeugende Gründe und ohne Stütze durch einen 
allgemeinen theologischen Konsens fordert“7 (und sei es nur deshalb, weil ein 
vatikanischer Mitarbeiter seine theologische Position zum Kriterium machen 
darf). Somit kann es hier nicht um Spekulationen darüber gehen, wie ein 
Papst (oder schon der kuriale Mitarbeiter) auf Luther heute reagieren würde. 
Als katholischer Theologe stelle ich mir die Frage, ob ich an Luthers bzw. an 
lutherischer Ekklesiologie heute etwas finde, was ich als ״grundsätzlich nicht 
mit der katholischen Lehre vereinbar“ bezeichnen müßte. Freilich, ich bin nur 
ein Theologe unter vielen, und in unserer Kirche herrscht eine stärkere Tren-

5 Positionspapier der Kirchenleitung der VELKD, TVELKD 123,2004.
6 Otto Hermann Pesch, Hinführung zu Luther, Mainz 32004, 227.
7 A.a.O., 127.
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HNUNg zwischen Kirchenleitung/Lehramt auf der einen un: wissenschaftlicher
Theologie auf der anderen Seite.® Und och einmal eıne andere rage ıst CS,
WIE das gläubige olk wahrnimmt un: denkt * Anliegen der katholischen
ökumenischen Theologie 1st C6c5 jedenfalls unterscheiden zwischen em, Wäas
römisch-katholisc gilt, und dem, Was eın römisch-katholischer 1heologe als
katholisch erachten kann, 7 B da{ß „die damals VonNnN Luther erstmals erlebte
pannung zwischen Glaubensgewissheit un: Kirchengemeinschaft heute gC-
radezu als konstitutiv für bewusst gelebte Glaubensexistenz erachtet wird und
werden muss“ .19

AÄnregungen AUS der jüngeren historischen Forschung
Was bedeutet die Reformation historisch? Setzt S1Ie eıne Zäsur In uNnserer
abendländischen Geschichte, bzw. fällt S1e mıt einer solchen zusammen?
endet sich Luther den spätmittelalterlichen Katholizismus oder
präsentiert CT eine Strömung desselben? Ist Luther der theologische Descar-
tes® der „1St uns die Reformation anden gekommen?”" War die Reforma-
tıon reformativ oder innovativ?!® Nicht NUur die Geschichtswissenschaft, auch
die Kirchengeschichtsschreibung diskutiert die Epocheneinteilung ECU, WIE

auch die Diskussion die Neuausgabe der ÖOkumenischen Kirchenge-
schichte zeigt.” Kann die Alternative „kontinuierlicher andel revolutionä-
rer Umbruch“ überstiegen werden? Berndt Hamm unterscheidet schliefßlich
1er Kategorien reformatorischer Innovation: Umbruch, Verstärkung, konti-
nuierliche Veränderung ohne gravierende Verstärkung, Fortsetzung des spät-
mittelalterlichen Wandels. ıne seiner uns 1er interessierenden Thesen lautet,
da{is Luthers Theologie einerseılts eiıne fast logische Fortsetzung un zugleich
andererseits doch einen kontingenten qualitativen Sprung darstelle. (Jenera-
isjert un: komplex formuliert landen WITr hbei dem „zweifach integrativen In-

Vgl Rolf eCcOof, Luthers Bedeutung für das gegenwartige ökumenische Gespräch Au S ka-
tholischer Sicht, 1N: Rainer Vinke (Hg.) Lutherforschung Im Jahrhundert, Maınz 2004,
213232
In einschlägigen ach dem /weiten Vatikanum erstellten Forschungsberichten Uun: Bilanzen
(ZU „Lutherjahren‘ etwa weısen katholische Forscher regelmäfsig auf entsprechende Diskre-
Panzel 1nN; vgl das Ihemenheft „Luther damals und heute“ der Zeitschrift Conc(D) 12

SOWI1e eıtrage ın: Hans Friedrich Geißer Hg.) Weder Ketzer och Heiliger. Lu-
thers Bedeutung für den Öökumenischen Dialog, Regensburg 1982; [Jdo Hahn/ Marlies ugge
Hg.) artın Luther Vorbild 1 Glauben, Neukirchen-Vluyn 1996

1() Pesch (S Anm. 129
So fragt der Frühneuzeit-Historiker Heinz Schilling, Reformation Umbruch der Gip-
felpunkt einer emps des Reformes?, 1n Bernd Moeller (Hg.), DIe frühe Reformation In
Deutschland als Umbruch, SVYRG 199, Gütersloh 1998, 13—34

12 Vgl die Forschungsfrage VOon Berndt Hamm, W ıe innovatıv WarTr die Reformation?, 1N: ZHF
(2000) 481—-497

] 4 Vgl die Kezension Yo  . Andreas Holzem un: Hans Reinhard Seeliger, IN: 18 / (2007) 152-
154
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nung zwischen Kirchenleitung/Lehramt auf der einen und wissenschaftlicher 
Theologie auf der anderen Seite.8 Und noch einmal eine andere Frage ist es, 
wie das gläubige Volk wahrnimmt und denkt.9 Anliegen der katholischen 
ökumenischen Theologie ist es jedenfalls zu unterscheiden zwischen dem, was 
römfsc/z־katholisch gilt, und dem, was ein römisch-katholischer Theologe als 
katholisch erachten kann, z. B. daß ״die damals von Luther erstmals erlebte 
Spannung zwischen Glaubensgewissheit und Kirchengemeinschaft heute ge- 
radezu als konstitutiv für bewusst gelebte Glaubensexistenz erachtet wird und 
werden muss“.10

1. Anregungen aus der jüngeren historischen Forschung

Was bedeutet die Reformation historisch? Setzt sie eine Zäsur in unserer 
abendländischen Geschichte, bzw. fällt sie mit einer solchen zusammen? 
Wendet sich Luther gegen den spätmittelalterlichen Katholizismus oder re- 
präsentiert er eine Strömung desselben? Ist Luther der theologische Descar- 
tes? Oder ״ist uns die Reformation abhanden gekommen?“11 War die Reforma- 
tion reformativ oder innovativ?12 Nicht nur die Geschichtswissenschaft, auch 
die Kirchengeschichtsschreibung diskutiert die Epocheneinteilung neu, wie 
z. B. auch die Diskussion um die Neuausgabe der Ökumenischen Kirchenge- 
schichte zeigt.13 Kann die Alternative ״kontinuierlicher Wandel -  revolutionä- 
rer Umbruch“ überstiegen werden? Berndt Hamm unterscheidet schließlich 
vier Kategorien reformatorischer Innovation: Umbruch, Verstärkung, konti- 
nuierliche Veränderung ohne gravierende Verstärkung, Fortsetzung des spät- 
mittelalterlichen Wandels. Eine seiner uns hier interessierenden Thesen lautet, 
daß Luthers Theologie einerseits eine fast logische Fortsetzung und zugleich 
andererseits doch einen kontingenten qualitativen Sprung darstelle. Genera- 
lisiert und komplex formuliert landen wir bei dem ״zweifach integrativen In­

8 Vgl. Rolf Décote Luthers Bedeutung für das gegenwärtige ökumenische Gespräch aus ka- 
tholischer Sicht, in: Rainer Vinke (Hg.), Lutherforschung im 20. Jahrhundert, Mainz 2004, 
213-233.

9 In einschlägigen nach dem Zweiten Vatikanum erstellten Forschungsberichten und Bilanzen 
(zu ״Lutherjahren“ etwa) weisen katholische Forscher regelmäßig auf entsprechende Diskre- 
panzen hin; vgl. z. B. das Themenheft ״Luther damals und heute“ der Zeitschrift Conc(D) 12 
(1976) sowie Beiträge in: Hans Friedrich Geißer u. a. (Hg.), Weder Ketzer noch Heiliger. Lu- 
thers Bedeutung für den ökumenischen Dialog, Regensburg 1982; Udo Hahn/ Marlies Mügge 
(Hg.), M artin Luther -  Vorbild im Glauben, Neukirchen-Vluyn 1996.

10 Pesch (s. Anm. 6), 129.
11 So fragt der Frühneuzeit-Historiker Heinz Schilling, Reformation -  Umbruch oder Gip- 

felpunkt einer Temps des Réformes?, in: Bernd Moeller (Hg.), Die frühe Reformation in 
Deutschland als Umbruch, SVRG 199, Gütersloh 1998,13-34.

12 Vgl. die Forschungsfrage von Berndt Hamm, Wie innovativ war die Reformation?, in: ZHF 
(2000), 481-497.

13 Vgl. die Rezension von Andreas Holzem und Hans Reinhard Seeliger, in: ThQ 187 (2007), 152- 
154.
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novationsmodell des In den Umbruch integrierten langfristigen Wandels und
des In langfristigen andel integrierten Umbruchs“.!*

Ich kann, WI1IeEe gesagl, dieser Forschung mich nicht beteiligen. Ich frage
und mu dabei auf dem Feld der Hypothesen bleiben: ich annn mich jedoch
mıiıt gutem intersubjektivem TUnN: der Einschätzung meınes übinger e_
gcn Andreas Holzem anschließen: „Die Reformation wurzelt er nicht al-
lein ın spätmittelalterlichen Mi{fsständen, wI1e INnan lange geglaubt hat, sondern
auch in den produktiven Um- un! Autbrüchen des und Jahrhunderts

theologisch, religiös, politisch und gesellschaftlich un! S1e ihrerseits
eigenständig fort.“> Als systematischer Theologe nehme ich die folgenden An-

auf:
(1) Reformation als eıne Zasur oder einen Bruch werten, resultierte häu-

fıg un! ZWarTlr nicht 1UT auf einer Seite! dus einem konfessionellen Anliegen,
Au der orge die eigene Identität „historische Konstruktionen102  Bernd Jochen Hilberath  novationsmodell des in den Umbruch integrierten langfristigen Wandels und  des in langfristigen Wandel integrierten Umbruchs“.'  Ich kann, wie gesagt, an dieser Forschung mich nicht beteiligen. Ich frage  und muß dabei auf dem Feld der Hypothesen bleiben; ich kann mich jedoch  mit gutem intersubjektivem Grund der Einschätzung meines Tübinger Kolle-  gen Andreas Holzem anschließen: „Die Reformation wurzelt daher nicht al-  lein in spätmittelalterlichen Mißständen, wie man lange geglaubt hat, sondern  auch in den produktiven Um- und Aufbrüchen des 14. und 15. Jahrhunderts  - theologisch, religiös, politisch und gesellschaftlich - und setzt sie ihrerseits  eigenständig fort.“° Als systematischer Theologe nehme ich die folgenden An-  regungen auf:  (1) Reformation als eine Zäsur oder einen Bruch zu werten, resultierte häu-  fig - und zwar nicht nur auf einer Seite! - aus einem konfessionellen Anliegen,  aus der Sorge um die eigene Identität „historische Konstruktionen ... in die  identitätskonkrete Memoria von Gruppen [einzubinden]“.'° Unsere aktuelle  Debatte um die „Ökumene der Profile“ könnte daraus lernen!  (2) Die Reformation ist nicht die Antithese zum spätmittelalterlichen Ka-  tholizismus. Zunächst einmal gilt es, die spätmittelalterliche Frömmigkeit  und Theologie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen. „Menschen zwischen 1350  und 1600 ... haben keinen Sensus für das Heraufziehen der Neuzeit in einer  ‚Zeit der Reformen‘. Sie erfahren vielmehr einen tief greifenden Wandel ihrer  Lebenswelt ‚zwischen Gott und Teufel‘ (H. Oberman) ... Ambivalenz allent-  halben: Die Einheit des christlichen Westens unter Kaiser und Papst gliedert  sich auf in das entstehende Europa der Nationen. Die Kirche bricht im großen  Schisma in drei Papstoboedienzen auseinander, erfährt aber die produktive  Kraft der Theologen. Die Kritik am Klerus und an den Orden ist allgemein,  aber die Reformanstrengungen inspirieren den Wandel der Religiosität. Das  Lebensgefühl schwankt zwischen dem großen Projekt einer ‚Renaissance‘ der  Antike (im Gefühl der Wiedergeburt entsteht gleichzeitig die Idee eines ‚fin-  steren Mittelalters‘) und der bedrängenden Angst vor der Unzulänglichkeit  des eigenen Lebens (im Horizont enormer Anstrengungen, sich Heil und Ret-  tung zu erarbeiten oder in neuer Form an deren Umsonst-Geschenktsein zu  glauben).“”  (3) Sodann kann die Frage lauten: Weshalb führt die reformatorische Er-  neuerungsbewegung zur Spaltung? Wieso kann sie in der Catholica keinen  Platz finden bzw. weshalb muß sie sich in der weiten Catholica plazieren, wes-  14  Hamm (s. Anm. 12), 150-155. Vgl. auch Wilhelm Damberg, Das Spätmittelalter, Wandel eines  Epochenbildes und Konsequenzen für die Reformationsdeutung von Joseph Lortz, in: HJ 117  (1997), 168-180.  15  16  Andreas Holzem, unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript.  So ders., Katholische Konfessionalisierung - ein Epochenphänomen der Frühneuzeit zwi-  schen Spätmittelalter und Aufklärung, in: Helmut Neuhaus (Hg.), Die Frühe Neuzeit als Epo-  che, HZ.B 9, München 2009 (im Druck).  17  Ders., Vorlesungsmanuskript (s. Anm. 15).ıIn die
identitätskonkrete emoria von Gruppen leinzubinden|”.'® Unsere aK{uelle
Debatte die „Ökumene der Profile könnte daraus lernen!

(2) Die Reformation ıst nicht die Antithese zu spätmittelalterlichen Ka-
tholizismus. Zunächst einma[l gilt c5, die spätmittelalterliche Frömmigkeit
un! Theologie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen. „Menschen zwischen 1350
un 1600102  Bernd Jochen Hilberath  novationsmodell des in den Umbruch integrierten langfristigen Wandels und  des in langfristigen Wandel integrierten Umbruchs“.'  Ich kann, wie gesagt, an dieser Forschung mich nicht beteiligen. Ich frage  und muß dabei auf dem Feld der Hypothesen bleiben; ich kann mich jedoch  mit gutem intersubjektivem Grund der Einschätzung meines Tübinger Kolle-  gen Andreas Holzem anschließen: „Die Reformation wurzelt daher nicht al-  lein in spätmittelalterlichen Mißständen, wie man lange geglaubt hat, sondern  auch in den produktiven Um- und Aufbrüchen des 14. und 15. Jahrhunderts  - theologisch, religiös, politisch und gesellschaftlich - und setzt sie ihrerseits  eigenständig fort.“° Als systematischer Theologe nehme ich die folgenden An-  regungen auf:  (1) Reformation als eine Zäsur oder einen Bruch zu werten, resultierte häu-  fig - und zwar nicht nur auf einer Seite! - aus einem konfessionellen Anliegen,  aus der Sorge um die eigene Identität „historische Konstruktionen ... in die  identitätskonkrete Memoria von Gruppen [einzubinden]“.'° Unsere aktuelle  Debatte um die „Ökumene der Profile“ könnte daraus lernen!  (2) Die Reformation ist nicht die Antithese zum spätmittelalterlichen Ka-  tholizismus. Zunächst einmal gilt es, die spätmittelalterliche Frömmigkeit  und Theologie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen. „Menschen zwischen 1350  und 1600 ... haben keinen Sensus für das Heraufziehen der Neuzeit in einer  ‚Zeit der Reformen‘. Sie erfahren vielmehr einen tief greifenden Wandel ihrer  Lebenswelt ‚zwischen Gott und Teufel‘ (H. Oberman) ... Ambivalenz allent-  halben: Die Einheit des christlichen Westens unter Kaiser und Papst gliedert  sich auf in das entstehende Europa der Nationen. Die Kirche bricht im großen  Schisma in drei Papstoboedienzen auseinander, erfährt aber die produktive  Kraft der Theologen. Die Kritik am Klerus und an den Orden ist allgemein,  aber die Reformanstrengungen inspirieren den Wandel der Religiosität. Das  Lebensgefühl schwankt zwischen dem großen Projekt einer ‚Renaissance‘ der  Antike (im Gefühl der Wiedergeburt entsteht gleichzeitig die Idee eines ‚fin-  steren Mittelalters‘) und der bedrängenden Angst vor der Unzulänglichkeit  des eigenen Lebens (im Horizont enormer Anstrengungen, sich Heil und Ret-  tung zu erarbeiten oder in neuer Form an deren Umsonst-Geschenktsein zu  glauben).“”  (3) Sodann kann die Frage lauten: Weshalb führt die reformatorische Er-  neuerungsbewegung zur Spaltung? Wieso kann sie in der Catholica keinen  Platz finden bzw. weshalb muß sie sich in der weiten Catholica plazieren, wes-  14  Hamm (s. Anm. 12), 150-155. Vgl. auch Wilhelm Damberg, Das Spätmittelalter, Wandel eines  Epochenbildes und Konsequenzen für die Reformationsdeutung von Joseph Lortz, in: HJ 117  (1997), 168-180.  15  16  Andreas Holzem, unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript.  So ders., Katholische Konfessionalisierung - ein Epochenphänomen der Frühneuzeit zwi-  schen Spätmittelalter und Aufklärung, in: Helmut Neuhaus (Hg.), Die Frühe Neuzeit als Epo-  che, HZ.B 9, München 2009 (im Druck).  17  Ders., Vorlesungsmanuskript (s. Anm. 15).en keinen Sensus für das Heraufziehen der Neuzeit in einer
‚Zeit der Reformen.‘. Sie erfahren vielmehr eınen tief greifenden Wandel ihrer
Lebenswelt ‚zwischen ott und Teufel‘ erman102  Bernd Jochen Hilberath  novationsmodell des in den Umbruch integrierten langfristigen Wandels und  des in langfristigen Wandel integrierten Umbruchs“.'  Ich kann, wie gesagt, an dieser Forschung mich nicht beteiligen. Ich frage  und muß dabei auf dem Feld der Hypothesen bleiben; ich kann mich jedoch  mit gutem intersubjektivem Grund der Einschätzung meines Tübinger Kolle-  gen Andreas Holzem anschließen: „Die Reformation wurzelt daher nicht al-  lein in spätmittelalterlichen Mißständen, wie man lange geglaubt hat, sondern  auch in den produktiven Um- und Aufbrüchen des 14. und 15. Jahrhunderts  - theologisch, religiös, politisch und gesellschaftlich - und setzt sie ihrerseits  eigenständig fort.“° Als systematischer Theologe nehme ich die folgenden An-  regungen auf:  (1) Reformation als eine Zäsur oder einen Bruch zu werten, resultierte häu-  fig - und zwar nicht nur auf einer Seite! - aus einem konfessionellen Anliegen,  aus der Sorge um die eigene Identität „historische Konstruktionen ... in die  identitätskonkrete Memoria von Gruppen [einzubinden]“.'° Unsere aktuelle  Debatte um die „Ökumene der Profile“ könnte daraus lernen!  (2) Die Reformation ist nicht die Antithese zum spätmittelalterlichen Ka-  tholizismus. Zunächst einmal gilt es, die spätmittelalterliche Frömmigkeit  und Theologie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen. „Menschen zwischen 1350  und 1600 ... haben keinen Sensus für das Heraufziehen der Neuzeit in einer  ‚Zeit der Reformen‘. Sie erfahren vielmehr einen tief greifenden Wandel ihrer  Lebenswelt ‚zwischen Gott und Teufel‘ (H. Oberman) ... Ambivalenz allent-  halben: Die Einheit des christlichen Westens unter Kaiser und Papst gliedert  sich auf in das entstehende Europa der Nationen. Die Kirche bricht im großen  Schisma in drei Papstoboedienzen auseinander, erfährt aber die produktive  Kraft der Theologen. Die Kritik am Klerus und an den Orden ist allgemein,  aber die Reformanstrengungen inspirieren den Wandel der Religiosität. Das  Lebensgefühl schwankt zwischen dem großen Projekt einer ‚Renaissance‘ der  Antike (im Gefühl der Wiedergeburt entsteht gleichzeitig die Idee eines ‚fin-  steren Mittelalters‘) und der bedrängenden Angst vor der Unzulänglichkeit  des eigenen Lebens (im Horizont enormer Anstrengungen, sich Heil und Ret-  tung zu erarbeiten oder in neuer Form an deren Umsonst-Geschenktsein zu  glauben).“”  (3) Sodann kann die Frage lauten: Weshalb führt die reformatorische Er-  neuerungsbewegung zur Spaltung? Wieso kann sie in der Catholica keinen  Platz finden bzw. weshalb muß sie sich in der weiten Catholica plazieren, wes-  14  Hamm (s. Anm. 12), 150-155. Vgl. auch Wilhelm Damberg, Das Spätmittelalter, Wandel eines  Epochenbildes und Konsequenzen für die Reformationsdeutung von Joseph Lortz, in: HJ 117  (1997), 168-180.  15  16  Andreas Holzem, unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript.  So ders., Katholische Konfessionalisierung - ein Epochenphänomen der Frühneuzeit zwi-  schen Spätmittelalter und Aufklärung, in: Helmut Neuhaus (Hg.), Die Frühe Neuzeit als Epo-  che, HZ.B 9, München 2009 (im Druck).  17  Ders., Vorlesungsmanuskript (s. Anm. 15).Ambivalenz allent-
halben Die Einheit des christlichen estens Kalser und aps gliedert
sich auf 1n das entstehende Europa der Nationen. Die Kirche bricht 1m großen
chisma ın Tre1l Papstoboedienzen auseinander, erfährt aber die produktive
raft der eologen. Die Kritik Klerus un! den Orden ıst allgemein,
aber die Reformanstrengungen inspırlıeren den andel der Religiosität. Das
Lebensgefühl schwankt zwischen dem grofßen Projekt einer ‚Renaissance der
Antike (im Gefühl der Wiedergeburt entsteht gleichzeitig die Idee eines ‚fin-
steren Mittelalters’) un: der bedrängenden ngs VOT der Unzulänglichkeit
des eigenen Lebens (im Horizont CI1OF IET Anstrengungen, sich eil un! Ret-
(ung erarbeiten oder in orm deren Umsonst-Geschenktsein
glauben). ”

(3) Sodann ann die rage lauten: Weshalb die reformatorische Er-
neuerungsbewegung ZU!T Spaltung? Wieso ann S$1e In der Catholica keinen
atz finden bzw. weshalb MmMu sı1e sich 1ın der weıten Catholica plazieren, WEeES-

14 Hamm (S Anm 12), 150-155 Vgl auch Wilhelm Damberg, [)as Spätmittelalter. Wandel eines
Epochenbildes un: Konsequenzen für die Reformationsdeutung VOoO  - Joseph ortz, In: 117
(1997), 165-150
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Andreas Holzem, unveröftentlichtes Vorlesungsmanuskript.
So ders., Katholische Konfessionalisierung ein Epochenphänomen der Frühneuzeit ZW1-
schen Spätmittelalter und Aufklärung, in Helmut Neuhaus Hg.) Die Frühe Neuzeit als EpO-
che, HZ.B 9, München 2009 (im Druck).

17 Ders., Vorlesungsmanuskript (S. Anm 15}
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novationsmodell des in den Umbruch integrierten langfristigen Wandels und 
des in langfristigen Wandel integrierten Umbruchs“.14

Ich kann, wie gesagt, an dieser Forschung mich nicht beteiligen. Ich frage 
und muß dabei auf dem Feld der Hypothesen bleiben; ich kann mich jedoch 
mit gutem intersubjektivem Grund der Einschätzung meines Tübinger Kolle- 
gen Andreas Holzem anschließen: ״Die Reformation wurzelt daher nicht al- 
lein in spätmittelalterlichen Mißständen, wie man lange geglaubt hat, sondern 
auch in den produktiven Um- und Aufbrüchen des 14. und 15. Jahrhunderts
-  theologisch, religiös, politisch und gesellschaftlich -  und setzt sie ihrerseits 
eigenständig fort.“15 Als systematischer Theologe nehme ich die folgenden An- 
regungen auf:

(1) Reformation als eine Zäsur oder einen Bruch zu werten, resultierte häu- 
fig -  und zwar nicht nur auf einer Seite! -  aus einem konfessionellen Anliegen, 
aus der Sorge um die eigene Identität ״historische Konstruktionen ... in die 
identitätskonkrete Memoria von Gruppen [einzubinden]“.16 Unsere aktuelle 
Debatte um die ״Ökumene der Profile“ könnte daraus lernen!

(2) Die Reformation ist nicht die Antithese zum spätmittelalterlichen Ka- 
tholizismus. Zunächst einmal gilt es, die spätmittelalterliche Frömmigkeit 
und Theologie in ihrer Vielfalt wahrzunehmen. ״Menschen zwischen 1350 
und 1600 ... haben keinen Sensus für das Heraufziehen der Neuzeit in einer 
,Zeit der Reformen. Sie erfahren vielmehr einen tief greifenden Wandel ihrer 
Lebenswelt ,zwischen Gott und Teufel‘ (H. Oberman) ... Ambivalenz allent- 
halben: Die Einheit des christlichen Westens unter Kaiser und Papst gliedert 
sich auf in das entstehende Europa der Nationen. Die Kirche bricht im großen 
Schisma in drei Papstoboedienzen auseinander, erfährt aber die produktive 
Kraft der Theologen. Die Kritik am Klerus und an den Orden ist allgemein, 
aber die Reformanstrengungen inspirieren den Wandel der Religiosität. Das 
Lebensgefühl schwankt zwischen dem großen Projekt einer ,Renaissance‘ der 
Antike (im Gefühl der Wiedergeburt entsteht gleichzeitig die Idee eines ,fin- 
steren Mittelalters) und der bedrängenden Angst vor der Unzulänglichkeit 
des eigenen Lebens (im Horizont enormer Anstrengungen, sich Heil und Ret- 
tung zu erarbeiten oder in neuer Form an deren Umsonst-Geschenktsein zu 
glauben).“17

(3) Sodann kann die Frage lauten: Weshalb führt die reformatorische Er- 
neuerungsbewegung zur Spaltung? Wieso kann sie in der Catholica keinen 
Platz finden bzw. weshalb muß sie sich in der weiten Catholica plazieren, wes­

14 Hamm  (s. Anm. 12), 150-155. Vgl. auch Wilhelm Damberg, Das Spätmittelalter. Wandel eines 
Epochenbildes und Konsequenzen für die Reformationsdeutung von Joseph Lortz, in: H J117 
(1997), 168-180.

15 Andreas Holzem, unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript.
16 So ders.. Katholische Konfessionalisierung -  ein Epochenphänomen der Frühneuzeit zwi- 

sehen Spätmittelalter und Aufklärung, in: Helmut Neuhaus (Hg.), Die Frühe Neuzeit als Epo- 
che, HZ.B 9, München 2009 (im Druck).

17 Ders., Vorlesungsmanuskript (s. Anm. 15).
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halb konnte/wollte die Romana Catholica ihr nıcht folgen? Warum wurde AUS
dem Nebeneinander konkurrierender Gemeinschaften eıne Antithese? 1ho-
1114S$ Lentes urteilt: „Insofern bricht die reformatorische ewegung nicht mıt
den spezifischen Koordinaten der spätmittelalterlichen Frömmigkeit; viel-
mehr zieht S1e einlinig jenen Strang AUus, der das Innere zunehmend VO auße-
ICn Verhalten Oöst und den inneren Menschen fern selnes außeren Ausdrucks-
verhaltens ZU eigentlichen Träger des religiösen ubjekts wenn nicht des
enschseins überhaupt erklärt ”® Damıit schliefßen WIT die bereits zıtierte
Einschätzung ()tto Hermann Peschs da{fß Luther „genötigt ist, sich aufeinen
Konflikt einzulassen zwischen klarer theologischer Einsicht un! einer kirchli-
chen Institution, die VON iıhm Widerruf ohne überzeugende Gründe un ohne
Stuütze durch einen allgemeinen theologischen Konsens fordert“.?”

TLuthers Kirchenverständnis In heutiger Prasentation

Wie Christoph Schwöbel neuerdings wiederum festhält, finden WIr bei Luther
eher eıne „minimalistische“ Ekklesiologie.“ Wie pafßt 1es der Behauptung,
da{ß das Kirchenverständnis den entscheidenden es darstelle? Nun Mi-
nimalistisch MUu die Ekklesiologie geradezu un!: In dem Sinn se1N, als
S1e nicht ıin sich steht, sondern 1n eiınem theologischen Zusammenhang, sEe1
dieser Nun stärker trinitarisch, christologisch oder pneumatologisch gezeich-
neft „Kirche ebt nicht 15 S$1C selbst Kirche ebt nicht für sich selbst“ lautet
meın zentraler ekklesiologischer Grundsatz:; das Wesen der Kirche ann nicht
Au sich heraus estimm werden, un ott sCe1 ank ist die Ekklesiologie
nicht mehr die alleinige Domane der Kanonistik, Wäas sSie bis weıt ın die Neu-
zeıt hinein WAäl. Das Kirchenverständnis trennt oder eint vielmehr deshalb,
weil] die 6S bestimmenden theologischen Grundlinien geteilt oder eben nicht
geteilt werden. ach Oswald ayer ist selbst „die reformatorische Rechttferti-
gungslehre IU die allgemeine Ausweltung der spezifisch reformatorischen
Promi1ss1o0- un: Sakramentslehre”“. Dieses <€Uu«c Verständnis der Promiss1ıo
erwelse seine Tragfähigkeit also primar „1IN der Neugestaltung des akra-
mentsverständnisses un damit des Kirchen- und VOLr em Priester- un:!
Häresie-) begriffs .““ Quelle dieses Verständnisses ist das unverstellte
Schriftzeugnis. ach ayer stellt sich „das heutige Bild der römisch-katho-
ischen Kirche un! ihres SchriftverständnissesMartin Luther - ein katholischer Theologe ohne päpstliche Lehrerlaubnis?  103  halb konnte/wollte die Romana Catholica ihr nicht folgen? Warum wurde aus  dem Nebeneinander konkurrierender Gemeinschaften eine Antithese? Tho-  mas Lentes urteilt: „Insofern bricht die reformatorische Bewegung nicht mit  den spezifischen Koordinaten der spätmittelalterlichen Frömmigkeit; viel-  mehr zieht sie einlinig jenen Strang aus, der das Innere zunehmend vom äuße-  ren Verhalten löst und den inneren Menschen fern seines äußeren Ausdrucks-  verhaltens zum eigentlichen Träger des religiösen Subjekts - wenn nicht des  Menschseins überhaupt - erklärt.“* Damit schließen wir an die bereits zitierte  Einschätzung Otto Hermann Peschs an, daß Luther „genötigt ist, sich auf einen  Konflikt einzulassen zwischen klarer theologischer Einsicht und einer kirchli-  chen Institution, die von ihm Widerruf ohne überzeugende Gründe und ohne  Stütze durch einen allgemeinen theologischen Konsens fordert“.'®  2. Luthers Kirchenverständnis in heutiger Präsentation  Wie Christoph Schwöbel neuerdings wiederum festhält, finden wir bei Luther  eher eine „minimalistische“ Ekklesiologie.”” Wie paßt dies zu der Behauptung,  daß das Kirchenverständnis den entscheidenden Testfall darstelle? Nun: Mi-  nimalistisch muß die Ekklesiologie geradezu und genau in dem Sinn sein, als  sie nicht in sich steht, sondern in einem theologischen Zusammenhang, sei  dieser nun stärker trinitarisch, christologisch oder pneumatologisch gezeich-  net. „Kirche lebt nicht aus sich selbst - Kirche lebt nicht für sich selbst“ lautet  mein zentraler ekklesiologischer Grundsatz; das Wesen der Kirche kann nicht  aus sich heraus bestimmt werden, und Gott sei Dank ist die Ekklesiologie  nicht mehr die alleinige Domäne der Kanonistik, was sie bis weit in die Neu-  zeit hinein war. Das Kirchenverständnis trennt oder eint vielmehr deshalb,  weil die es bestimmenden theologischen Grundlinien geteilt oder eben nicht  geteilt werden. Nach Oswald Bayer ist selbst „die reformatorische Rechtferti-  gungslehre ... nur die allgemeine Ausweitung der spezifisch reformatorischen  Promissio- und Sakramentslehre“?!. Dieses neue Verständnis der Promissio  erweise seine Tragfähigkeit also primär „in der Neugestaltung des Sakra-  mentsverständnisses und damit des Kirchen- (und vor allem Priester- und  Häresie-) begriffs“.”” Quelle dieses neuen Verständnisses ist das unverstellte  Schriftzeugnis. Nach Bayer stellt sich „das heutige Bild der römisch-katho-  lischen Kirche und ihres Schriftverständnisses ... [zwar] differenzierter dar.  18  Thomas Lentes, „Andacht“ und „Gebärde“. Das religiöse Ausdrucksverhalten, in: Bernhard  Jussen / Craig Koslofsky (Hg.), Kulturelle Reformation. Sinnformationen im Umbruch 1400-  19  1600, VMPIG 145, Göttingen 1998, 29-67, hier 65.  Pesch (s. Anm. 6), 127.  20  Vgl. Christoph Schwöbel, Grundlinien des Verständnisses der Kirche nach Lumen gentium.  Eine lutherische Lektüre, in: Herms / Zak (s. Anm. 2), 503-544, hier 541.  2!  22  Bayer (s. Anm. 3), 51.  Ebd.zwar/| difterenzierter dar

IN Thomas Lentes, „Andacht“” 3801 „Gebärde‘. Das religiöse Ausdrucksverhalten, in Bernhard
Jussen ralg Koslofsky (Hg.), Kulturelle Reformation. Sinnformationen 1Im Umbruch 1400 —

14
1600, 145, Göttingen 1998, 29-67/7, 1er
Pesch (s Anm 6), 127

) Vgl Christoph Schwöbel, Grundlinien des Verständnisses der Kirche ach Lumen gentium.
FEıne lutherische Lektüre, 1N; Herms Zak (S Änm. 303-544, 1er 541
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halb konnte/wollte die Romana Catholica ihr nicht folgen? Warum wurde aus 
dem Nebeneinander konkurrierender Gemeinschaften eine Antithese? Tho- 
mas Lentes urteilt: ״Insofern bricht die reformatorische Bewegung nicht mit 
den spezifischen Koordinaten der spätmittelalterlichen Frömmigkeit; viel- 
mehr zieht sie einlinig jenen Strang aus, der das Innere zunehmend vom äuße- 
ren Verhalten löst und den inneren Menschen fern seines äußeren Ausdrucks- 
Verhaltens zum eigentlichen Träger des religiösen Subjekts -  wenn nicht des 
Menschseins überhaupt -  erklärt.“18 Damit schließen wir an die bereits zitierte 
Einschätzung Otto Hermann Peschs an, daß Luther ״genötigt ist, sich auf einen 
Konflikt einzulassen zwischen klarer theologischer Einsicht und einer kirchli- 
chen Institution, die von ihm W iderruf ohne überzeugende Gründe und ohne 
Stütze durch einen allgemeinen theologischen Konsens fordert“.19

2. Luthers Kirchenverständnis in heutiger Präsentation

Wie Christoph Schwöbel neuerdings wiederum festhält, finden wir bei Luther 
eher eine ״minimalistische“ Ekklesiologie.20 Wie paßt dies zu der Behauptung, 
daß das Kirchenverständnis den entscheidenden Testfall darstelle? Nun: Mi- 
nimalistisch muß die Ekklesiologie geradezu und genau in dem Sinn sein, als 
sie nicht in sich steht, sondern in einem theologischen Zusammenhang, sei 
dieser nun stärker trinitarisch, christologisch oder pneumatologisch gezeich- 
net. ״Kirche lebt nicht aus sich selbst ־  Kirche lebt nicht für sich selbst“ lautet 
mein zentraler ekklesiologischer Grundsatz; das Wesen der Kirche kann nicht 
aus sich heraus bestimmt werden, und Gott sei Dank ist die Ekklesiologie 
nicht mehr die alleinige Domäne der Kanonistik, was sie bis weit in die Neu- 
zeit hinein war. Das Kirchenverständnis trennt oder eint vielmehr deshalb, 
weil die es bestimmenden theologischen Grundlinien geteilt oder eben nicht 
geteilt werden. Nach Oswald Bayer ist selbst ״die reformatorische Rechtferti- 
gungslehre ... nur die allgemeine Ausweitung der spezifisch reformatorischen 
Promissio- und Sakramentslehre“21. Dieses neue Verständnis der Promissio 
erweise seine Tragfähigkeit also primär ״in der Neugestaltung des Sakra- 
mentsverständnisses und damit des Kirchen- (und vor allem Priester- und 
Häresie-) begriffs“.22 Quelle dieses neuen Verständnisses ist das unverstellte 
Schriftzeugnis. Nach Bayer stellt sich ״das heutige Bild der römisch-katho- 
lischen Kirche und ihres Schriftverständnisses ... [zwar] differenzierter dar.

18 Thomas Lentes, ״Andacht“ und ״Gebärde“. Das religiöse Ausdrucksverhalten, in: Bernhard 
Jussen /  Craig Koslofsky (Hg.), Kulturelle Reformation. Sinnformationen im Umbruch 1400- 
1600, VMPIG 145, Göttingen 1998, 29-67, hier 65.

19 Pesch (s. Anm. 6), 127.
20 Vgl. Christoph Schwöbel, Grundlinien des Verständnisses der Kirche nach Lumen gentium. 

Eine lutherische Lektüre, in: Herms /  ¿ak (s. Anm. 2), 503-544, hier 541.
21 Bayer (s. Anm. 3), 51.
22 Ebd.
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Dennoch ann nicht gesagtl werden, dafß Luthers Anliegen VOoO Gang der Ge-
schichte uDerno worden wäre. 2 Als eleg dient dem Tübinger ollegen die
Rede Vonmn „mehreren Bezeugungsinstanzen‘ ıIn der GER, die ach Auffassung
unserer Schwesterfakultät azu führt, da{fß „die Normativitat der Schrift für
die römisch-katholische Seite104  Bernd Jochen Hilberath  Dennoch kann nicht gesagt werden, daß Luthers Anliegen vom Gang der Ge-  schichte überholt worden wäre.“* Als Beleg dient dem Tübinger Kollegen die  Rede von „mehreren Bezeugungsinstanzen“ in der GER, die nach Auffassung  unserer Schwesterfakultät dazu führt, daß „die Normativität der Schrift für  die römisch-katholische Seite ... nie als kritische Instanz gegen alle anderen  zur Geltung gebracht werden könnte“.**  Welche Konsequenzen zeitigt die reformatorische Grunderkenntnis in der  Ekklesiologie? Wie wird dort das fundamentale Anliegen gewahrt? Dies ver-  suche ich aus prominenten Darstellungen zu erheben, wobei ich die Frage nach  dem „eigentlich Trennenden“ in der Ekklesiologie immer schon mitverfolge.  2.1. Creatura verbi  Was „gottlob ein Kind von sieben Jahren“ weiß,” kann auch ein katholisches  Kommunionkind wissen: Die Kirche ist die Gemeinschaft von Gläubigen  (Christen), die sich um Jesus Christus versammelt. Wenn dieses Kind dann  aufmerksam im Religionsunterricht zuhört, wird ihm auch einleuchten, daß  die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der Sakramente wesentlich  zum Christ- und Kirchesein gehören. Falls dieses Kind Theologie studiert,  wird es sich fragen, wie sich die Kriterien „reine Verkündigung des Evange-  liums“ und „evangeliumsgemäße Verwaltung“ (oder sagen wir besser: Feier)  zu den Kriterien verhalten, die Kardinal Robert Bellarmin für Jahrhunderte  als (fürwahr!) römisch-katholisches Gegenstück formuliert hat. Da ist eine  gewisse Nähe zu finden zwischen „pure docetur“ und dem „Bekenntnis des-  selben christlichen Glaubens“, zwischen „der Reichung der Sakrament lauts  des Evangelii“ und dem „Verbundensein durch die Teilhabe an denselben  Sakramenten“.*® Freilich, die Adjektive bzw. Adverbien markieren die Diffe-  renz: hier die Reinheit, Unverfälschtheit, Authentizität, also die Orientierung  am Ursprung, dort die Verbundenheit in Demselben, also synchrone bzw.  strukturelle Identität. Ganz offensichtlich wird die Differenz durch ein drittes  Kriterium, das Bellarmin anführt: das Stehen „unter der Leitung der recht-  mäßigen Hirten, besonders des einen Stellvertreters Christi auf Erden, des rö-  mischen Pontifex“. Plakativ formuliert stehen sich gegenüber: die Gläubigen  unter dem einen Hirten und die Gläubigen unter dem einen Stellvertreter.  Weder die Institution („Heilsanstalt“) noch der Wille von Menschen („kol-  legialistischer Verein“) macht die Kirche aus. Was sie konstituiert, ist das  Wort: „Ubi est verbum, ibi est Ecclesia.“ — Wo das Wort ist, da ist die Kirche.”  23  A.a.O., 78.  24  Ebd.  r  5  Schmalkaldische Artikel, III. Teil: Von der Kirchen: BSLK 459,  26  Vgl. CA 7 mit Robert Bellarmin, Controversiarum de conciliis IIL2, in: ders., Opera, hg. von  27  Justin Fevre, Bd. 2, Paris 1870, Nachdr. Frankfurt a. M. 1965, 317.  WA 39 II, 176, 8 f. (Promotionsdisputation von Johannes Macchabäus Scotus, 1542; Bayer [s.  Anm. 3], 232).nıe als kritische nstanz alle anderen
ZUT Geltung gebracht werden könnte“.**

elche Konsequenzen zeıtigt die reformatorische Grunderkenntnis ın der
Ekklesiologie? Wie wird ort das fundamentale Anliegen gewahrt? DIies VCI-
suche ich AL promınenten Darstellungen erheben, wobei ich die rage ach
dem „eigentlich TIrennenden“ in der Ekklesiologie ımmer schon mitverfolge.

21 Creatura verbi
Was „gottlob eın ind VOIN sieben Jahren” wei{ß,“> annn auch eın katholisches
Kommunionkind W1ISsSsen Die Kirche wı die Gemeinschaft VON Gläubigen
(Christen), die sich Jesus Christus versammelt. Wenn cdieses Kind annn
aufmerksam 1m Religionsunterricht zuhört, wird ihm auch einleuchten, da{ß
die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der Sakramente wesentlich
ZU Christ- un Kirchesein ehören. Falls dieses Kind Theologie studiert,
wird esS sich fragen, WIE sich die Kriıterijen ‚reıine Verkündigung des kvange-
liums“ und „evangeliumsgemäfße Verwaltung” (oder WIr besser: Feier)

den Kriterien verhalten, die Kardinal Robert Bellarmin für Jahrhunderte
als (fürwahr!') römisch-katholisches Gegenstück formuliert hat Da ist eine
gewl1sse ähe en zwischen „PUIc docetur“ un dem „Bekenntnis des-
selben christlichen Glaubens”, zwischen „der Reichung der Sakrament lauts
des Evangelii" un: dem „Verbundensein durch die Teilhabe denselben
Sakramenten .“ Freilich, die Adjektive DbZw. Adverbien markieren die iffe-
I6N 1er die Reinheit, Unverfälschtheit, Authentizität, also die Orientierung

rsprung, Ort die Verbundenheit ıin Demselben, also synchrone DZW.
strukturelle Identität. (Janz offensichtlich wird die Difterenz durch eın drittes
Kriteriıum, das Bellarmin anführt: das Stehen „unte der Leiıtung der recht-
mäfßigen Hırten, besonders des einen Steillvertreters Christi auf Erden, des ro-
mischen Pontifex“. Plakativ formuliert stehen sich gegenüber: die Gläubigen

dem einen Hırten un: die Gläubigen dem einen Stellvertreter.
er die Institution („Heilsanstalt  s och der Vonmn Menschen („KOlL-

legialistischer Verein ) macht die Kirche aus Was S1C konstituiert, ist das
Wort 5  bi es{t verbum, iD1 est Ecclesia.” Wo das Wort ist, da ist die Kirche.“

23 A.a.ÖQ,,
24 Ebd

Schmalkaldische Artikel, L11 Teil Von der Kirchen: BSLK 459
26 Vgl miıt Robert Bellarmin, Controversiarum de conciliis 111,2, ın ders., pera, hg VOTmN

27
Justin Fevre, 2, Parıs 18/0, Nachdr. Frankfurt a. M 1965, 417,

11, 176, 8f. (Promotionsdisputation von Johannes Macchabäus Scotus, 1542; Bayer S
Anm 31 232)
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Dennoch kann nicht gesagt werden, daß Luthers Anliegen vom Gang der Ge- 
schichte überholt worden wäre.“23 Als Beleg dient dem Tübinger Kollegen die 
Rede von ״mehreren Bezeugungsinstanzen ‘ in der GER, die nach Auffassung 
unserer Schwesterfakultät dazu führt, daß ״die Normativität der Schrift für 
die römisch-katholische Seite ... nie als kritische Instanz gegen alle anderen 
zur Geltung gebracht werden könnte“.24

Welche Konsequenzen zeitigt die reformatorische Grunderkenntnis in der 
Ekklesiologie? Wie wird dort das fundamentale Anliegen gewahrt? Dies ver- 
suche ich aus prominenten Darstellungen zu erheben, wobei ich die Frage nach 
dem ״eigentlich Trennenden“ in der Ekklesiologie immer schon mitverfolge.

2.1. Creatura verbi

Was ״gottlob ein Kind von sieben Jahren“ weiß,25 kann auch ein katholisches 
Kommunionkind wissen: Die Kirche ist die Gemeinschaft von Gläubigen 
(Christen), die sich um Jesus Christus versammelt. Wenn dieses Kind dann 
aufmerksam im Religionsunterricht zuhört, wird ihm auch einleuchten, daß 
die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der Sakramente wesentlich 
zum Christ- und Kirchesein gehören. Falls dieses Kind Theologie studiert, 
wird es sich fragen, wie sich die Kriterien ״reine Verkündigung des Evange- 
liums“ und ״evangeliumsgemäße Verwaltung“ (oder sagen wir besser: Feier) 
zu den Kriterien verhalten, die Kardinal Robert Beilarmin für Jahrhunderte 
als (fürwahr!) römisch-katholisches Gegenstück formuliert hat. Da ist eine 
gewisse Nähe zu finden zwischen ״pure docetur“ und dem ״Bekenntnis des- 
selben christlichen Glaubens“, zwischen ״der Reichung der Sakrament lauts 
des Evangelii“ und dem ״Verbundensein durch die Teilhabe an denselben 
Sakramenten“.26 Freilich, die Adjektive bzw. Adverbien markieren die Diffe- 
renz: hier die Reinheit, Unverfälschtheit, Authentizität, also die Orientierung 
am Ursprung, dort die Verbundenheit in Demselben, also synchrone bzw. 
strukturelle Identität. Ganz offensichtlich wird die Differenz durch ein drittes 
Kriterium, das Beilarmin anführt: das Stehen ״unter der Leitung der recht- 
mäßigen Hirten, besonders des einen Stellvertreters Christi auf Erden, des rö- 
mischen Pontifex“. Plakativ formuliert stehen sich gegenüber: die Gläubigen 
unter dem einen Hirten und die Gläubigen unter dem einen Stellvertreter.

Weder die Institution (״Heilsanstalt“) noch der Wille von Menschen (״kol- 
legialistischer Verein“) macht die Kirche aus. Was sie konstituiert, ist das 
Wort: ״Ubi est verbum, ibi est Ecclesia.“ -  Wo das Wort ist, da ist die Kirche.27

23 A.a.O., 78.
24 Ebd.
25 Schmalkaldische Artikel, III. Teil: Von der Kirchen: BSLK 459.
26 Vgl. CA 7 mit Robert Bellarmin, Controversiarum de conciliis 111,2, in: ders.> Opera, hg. von 

Justin Fèvre, Bd. 2, Paris 1870, Nachdr. Frankfurt a. M. 1965,317.
27 WA 39 II, 176, 8 f. (Promotionsdisputation von Johannes Macchabäus Scotus, 1542; Bayer [s. 

Anm. 3], 232).
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Oswald Bayer erläutert: „Im Wort ist alles enthalten, WaSs Kirche ZUr Kirche
macht die Predigt des Evangeliums, dessen sichtbare un fühlbare Gestalt 1M
Sakrament und mıiıt dem Evangelium der Heilige Geist, dessen Amt 1m Heilig-
machen besteht. Der 1mM Wort gegebene Heilige (jeist ist CS, der einen Men-
schen ZU Christen un:! eıne Versammlung ZUT Kirche macht  «“ Alles eitere
„1st nichts anderes als eine Entfaltung dieses Grund-Satzes“.%

uch Wer nicht wWwI1e Bellarmin vollmundig eın drittes Kriterium aufstellt,
annn fragen, enn das Amt bleibt, das doch auch für ein ind VvVon S1e -
ben Jahren zumindest au dem außeren Erscheinungsbild Von Kirche, ihrer
Gestalt, nicht auszublenden ıst. Gewiß, „das Wort hängt nicht Amt, SOI1-

ern das Amt äng berufenden Wort“.“ Dieses Prinzıp ist ebenso
stimmungsfähig w1e die Folgerung: „Das Wort ıst also nNıe Besitz der Kirche"”.
DIe Differenz bricht da auf; WIr 1mM Bayerschen Satz weıiter lesen: „Oder
ihr irgendwie ein- un! nachgeordnet .” Das ıst ın Luthers ugen der Fall, da
sich der aps ber die Schrift tellt; das 1st einer der zentralen, Wenn nıicht
der zentrale Einwand das römisch-katholische Schrift- un: Kirchen-
verständnis bis heute. ayer die Unterbelichtung des Wortes auch in
der Ekklesiologie des /Zweiten Vatikanischen Konzils gegeben, insofern ort
„Sakrament‘ ZU Leitbegriff gewählt wird. Ist Kirche katholischerseits a1so
eher „Crea sacramenti ? Und WwWOor1ın bestünde ann die Differenz?

Bleiben WIr zunächst och 1mM Bereich des lutherischen Selbstverständnis-
ses! Kennzeichen der Kirche sind also Predigt, Taufe un! Herrenmahl. Ihnen
sind weitere nach- un untergeordnet: Beichte un!:! Absolution, Amter,

un! Gotteslob, Kreuz un Leiden. Hıinzu kommen och das rechte Ver-
ständnis der Ehe un: die Ööffentliche Lebensführung überhaupt. €l nımmt
der ekklesiologische Stellenwer ab, enn Nur die ersten rel Merkzeichen sind
„Wesens- un Konstitutionsmerkmale“.“ Aufßerdem ist die Orthodoxie ıIn der
Orthopraxis nicht eindeutig festzustellen. Dennoch darf die Bedeutung der
weıiteren erkmale als Erkennungszeichen, einer christlich gelebten Ehe
ın unNnNseiIiel Gesellschaft, nicht unterschätzt werden. Und andererseits waren
mıiıt einer Übereinstimmung hinsichtlich der konstituierenden erkmale die
Fragen och nıcht gelöst, „Reinheit“ und „Evangeliumsgemäßheit”
erkennen sind. ıne un fundamentale reformatorische Antwort wird
lauten: In jedem Fall heift das UOrientierung der eiligen Schrift und nicht

„einzigen Stellvertreter Chhristi auf Erden‘“! Denn un: mıt Oswald Bay-
er och genereller formuliert „die congregatio kann| keineswegs als Vor-
aussetzung des Wortes angesehen werden”, das se1l „die römisch-katholische
Lösung‘ der Verhältnisbestimmung Vonmn Wort un! Gemeinschaft der lau-
benden.““ (‚enau 1es egegnet dem katholischen eologen gegenwartig als
75 ayer (S Anm. 3), 233
29 Ebd
4() Ebd

A.a.QO.,, 238
42 O., 236, Änm
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Oswald Bayer erläutert: ״Im ,Wort‘ ist alles enthalten, was Kirche zur Kirche 
macht: die Predigt des Evangeliums, dessen sichtbare und fühlbare Gestalt im 
Sakrament und mit dem Evangelium der Heilige Geist, dessen Amt im Heilig- 
machen besteht. Der im Wort gegebene Heilige Geist ist es, der einen Men- 
sehen zum Christen und eine Versammlung zur Kirche macht.“ Alles Weitere 
ist nichts anderes als eine Entfaltung dieses Grund-Satzes“.28״

Auch wer nicht wie Bellarmin vollmundig ein drittes Kriterium aufstellt, 
kann fragen, wo denn das Amt bleibt, das doch -  auch für ein Kind von sie- 
ben Jahren -  zumindest aus dem äußeren Erscheinungsbild von Kirche, ihrer 
Gestalt, nicht auszublenden ist. Gewiß, ״das Wort hängt nicht am Amt, son- 
dern das Amt hängt am berufenden Wort“.29 Dieses Prinzip ist ebenso zu- 
stimmungsfähig wie die Folgerung: ״Das Wort ist also nie Besitz der Kirche“. 
Die Differenz bricht da auf, wo wir im Bayerschen Satz weiter lesen: ״oder 
ihr irgendwie ein- und nachgeordnet“.30 Das ist in Luthers Augen der Fall, da 
sich der Papst über die Schrift stellt; das ist einer der zentralen, wenn nicht 
der zentrale Einwand gegen das römisch-katholische Schrift- und Kirchen- 
Verständnis bis heute. Bayer findet die Unterbelichtung des Wortes auch in 
der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils gegeben, insofern dort 
 Sakrament“ zum Leitbegriff gewählt wird. Ist Kirche katholischerseits also״
eher ״creatura sacramenti“? Und worin bestünde dann die Differenz?

Bleiben wir zunächst noch im Bereich des lutherischen Selbstverständnis- 
ses! Kennzeichen der Kirche sind also Predigt, Taufe und Herrenmahl. Ihnen 
sind weitere notae nach- und untergeordnet: Beichte und Absolution, Ämter, 
Gebet und Gotteslob, Kreuz und Leiden. Hinzu kommen noch das rechte Ver- 
ständnis der Ehe und die öffentliche Lebensführung überhaupt. Dabei nimmt 
der ekklesiologische Stellenwert ab, denn nur die ersten drei Merkzeichen sind 
 Wesens- und Konstitutionsmerkmale“.31 Außerdem ist die Orthodoxie in der״
Orthopraxis nicht eindeutig festzustellen. Dennoch darf die Bedeutung der 
weiteren Merkmale als Erkennungszeichen, z. B. einer christlich gelebten Ehe 
in unserer Gesellschaft, nicht unterschätzt werden. Und andererseits wären 
mit einer Übereinstimmung hinsichtlich der konstituierenden Merkmale die 
Fragen noch nicht gelöst, woran ״Reinheit“ und ״Evangeliumsgemäßheit“ zu 
erkennen sind. Eine erste und fundamentale reformatorische Antwort wird 
lauten: In jedem Fall heißt das Orientierung an der Heiligen Schrift und nicht 
am ״einzigen Stellvertreter Christi auf Erden“! Denn -  und mit Oswald Bay- 
er noch genereller formuliert -  -die congregatio [kann] keineswegs als Vor״ 
aussetzung des Wortes angesehen werden“, das sei ״die römisch-katholische 
Lösung“ der Verhältnisbestimmung von Wort und Gemeinschaft der Glau- 
benden.32 Genau dies begegnet dem katholischen Theologen gegenwärtig als

28 Bayer (s. Anm. 3), 233.
29 Ebd.
30 Ebd.
31 A.a.O., 238.
32 A.a.O., 236, Anm. 23.
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eın Kernsatz, IN uUuNseTeEN T1hemenbereich als der Kernsatz lutherischer Ek-
klesiologie: I)as Offenbarungsgeschehen, das den Glauben konstituiert, kon-
stitulert auch die Kirche. ler och eine Grunddifferenz vorliegt, MUSSEN
WIr sehen.

Heiliger Geist un:! Kirche
Aus voller Überzeugung ann ich der pneumatologischen Fundierung der
Ekklesiologie durch die Auslegung des dritten Tr{ilKkKels des Glaubensbekennt-
n1ısses zustimmen : „Der Heilige (Geist kommt diesen ecclesiae nicht
ei{wa dditiv hinzu, sondern ist iın ihnen Werk.” In der Alten Kirche WUUuT-
den auch Credo-Formulierungen verwendet, die unterscheiden zwischen „WIF
glauben Gott“ und „WIF glauben die Kirche“. Das bedeutet(e) keineswegs,
da{ß as, Wad> Kirche ausmacht, nicht mehr wesentlich als Glaubensgegenstand

sehen sel.“* 1elmenr geht innerhalb des auDens darum unterschei-
den zwischen dem Glauben, der allein dem dreieinen (Gjott gilt und zukommt
(„wWir glauben an ), un der Kirche, die Wır glauben, indem WIr Gott den
eiligen (jeist glauben, der In der Kirche, der einen au{fie ZUL5EI Vergebung der
Sünden, ın der Gemeinschaft des Heiligen un: der Heiligen,” 1n der Auferste-
hung der loten un der Vollendung der Schöpfung wirkt Fur mich ist dieses
Mifsverstehen eın Paradebeispiel dafür, da{ß unterschiedlich akzentuierte AÄAn-
liegen das ahrnehmen gemeinsamer Intentionen verdecken können.

Das ordinationsgebundene Amt ın der Kirche
Als katholischer Theologe beobachte ich eıne innerlutherische Auseinander-
Seizung das Verhältnis VOonNn un: Sehe ich richtig, da{fß dieje-
nıgen, die In eın allgemeines ortamt und eben nicht bzw. och nicht
das ordinationsgebundene Amt angesprochen hören, eın besonderes Interesse
daran aben, die Distanz Zu römisch-katholischen Amtsverständnis, die
Grunddifferenz zwischen Pfarramt un! Priesteramt herauszustellen?*® Die
Formulierung des Zweiten Vatikanischen Konzils ın Lumen Gentium LG) 10,
da{fß sich das gemeinsame un! das amtliche Priestertum dem Wesen un! nicht
blofß dem rad ach unterscheiden, ıst cla als weni1g hilfreich empfunden WOT-
den Selbst Wenn ezeigt werden kann, da{fß sich nicht einen rad- und
eiınen Wesensunterschied handelt das waäare eın ‚nicht Aur sondern auch”),

33

34
U., 238

Luther selbst ıtiıert hne „an  Sn vgl U., 252 uch Wilfried Härle, C reatura Evangelii.
Die Konstitution der Kirche durch (jottes Offenbarung ach lutherischer Lehre, in erms/
Zak (S Anm 2}, 482-502, 1er 491 (ein Teilaspekt des CGilaubens ‚:  „an die Kirche).

35 uch die Beachtung dieser beiden Aspekte ist Frucht historischer Forschung. Und auch 1er
IMUu keinen Öökumenischen 1sSsens geben, WI1IE die selbstverständliche Formulierung bei
Härle, O., 486 zeıigt.

36 Vgl ayer (S. ÄAnm. 3), 248
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ein Kernsatz, in unserem Themenbereich als der Kernsatz lutherischer Ek- 
klesiologie: Das Offenbarungsgeschehen, das den Glauben konstituiert, kon- 
stituiert auch die Kirche. Ob hier noch eine Grunddifferenz vorliegt, müssen 
wir sehen.

2.2. Heiliger Geist und Kirche

Aus voller Überzeugung kann ich der pneumatologischen Fundierung der 
Ekklesiologie durch die Auslegung des dritten Artikels des Glaubensbekennt־ 
nisses zustimmen: ״Der Heilige Geist kommt zu diesen notae ecclesiae nicht 
etwa additiv hinzu, sondern ist in ihnen am Werk.“33 In der Alten Kirche wur- 
den auch Credo-Formulierungen verwendet, die unterscheiden zwischen ״wir 
glauben an Gott“ und ״wir glauben die Kirche“. Das bedeutet(e) keineswegs, 
daß das, was Kirche ausmacht, nicht mehr wesentlich als Glaubensgegenstand 
zu sehen sei.34 Vielmehr geht es innerhalb des Glaubens darum zu unterschei- 
den zwischen dem Glauben, der allein dem dreieinen Gott gilt und zukommt 
 und der Kirche, die wir glauben, indem wir an Gott den ,(“»wir glauben a״)
Heiligen Geist glauben, der in der Kirche, der einen Taufe zur Vergebung der 
Sünden, in der Gemeinschaft des Heiligen und der Heiligen,35 in der Auferste- 
hung der Toten und der Vollendung der Schöpfung wirkt. Für mich ist dieses 
Mißverstehen ein Paradebeispiel dafür, daß unterschiedlich akzentuierte An- 
liegen das Wahrnehmen gemeinsamer Intentionen verdecken können.

2.3. Das ordinationsgebundene Amt in der Kirche

Als katholischer Theologe beobachte ich eine innerlutherische Auseinander- 
Setzung um das Verhältnis von CA 5 und CA 14. Sehe ich richtig, daß dieje- 
nigen, die in CA 5 ein allgemeines Wortamt und eben nicht bzw. noch nicht 
das ordinationsgebundene Amt angesprochen hören, ein besonderes Interesse 
daran haben, die Distanz zum römisch-katholischen Amtsverständnis, die 
Grunddifferenz zwischen Pfarramt und Priesteramt herauszustellen?36 Die 
Formulierung des Zweiten Vatikanischen Konzils in Lumen Gentium (LG) 10, 
daß sich das gemeinsame und das amtliche Priestertum dem Wesen und nicht 
bloß dem Grad nach unterscheiden, ist da als wenig hilfreich empfunden wor- 
den. Selbst wenn gezeigt werden kann, daß es sich nicht um einen Grad- und 
einen Wesensunterschied handelt (das wäre ein ״nicht nur -  sondern auch“),

33 A.a.O., 238.
34 Luther selbst zitiert ohne ״an“: vgl. a.a.O., 252f.; s. auch Wilfried Härle, Creatura Evangelii. 

Die Konstitution der Kirche durch Gottes Offenbarung nach lutherischer Lehre, in: Herms! 
Zak (s. Anm. 2), 482-502, hier 491 (ein Teilaspekt des Glaubens ״an“ die Kirche).

35 Auch die Beachtung dieser beiden Aspekte ist Frucht historischer Forschung. Und auch hier 
muß es keinen ökumenischen Dissens geben, wie die selbstverständliche Formulierung bei 
Härle, a. a. O., 486 zeigt.

36 Vgl. Bayer (s. Anm. 3), 248.
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sondern die Ablehnung eiınes bloßen Gradunterschiedes „kein bloßer
Gradunterschied, sondern eiıner des Wesens“”), rifft diese auch philolo-
gisch abgesicherte Interpretation” auf Mißtrauen. Dies rührt einmal daher,
dafß „Wesen“ eın höchst mifßverständlicher Begriff ist un: daß das konkrete
Erscheinungsbild der römisch-katholischen Kirche immer wieder einmal den
Eindruck erweckt, 65 gäbe doch auch och eıiınen Gradunterschied.

Die entscheidende Rückfrage eines katholischen Theologen lautet: Ist die
ach Bayer „einfach“ begründende „Besonderheit des kirchlichen Amtes
als der Ööffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung” eine
soziologische oder eine theologische? och zugespitzter formuliert Ist die
theologische Begründung die, dais CS keinen theologischen Unterschied gibt?
Was hei{fst CL, da{ß das besondere Pfarramt „NMUI eine besondere freilich die
wichtigste Konkretion dieser fundamentalen Institution des en Getauf-
ten gegebenen Wortamtes| darstellt“?**

Versuch einer Zusammenfassung:
Was lutherischer Ekklesiologie heute wichtig ist“”

„Nach evangelisch-lutherischer Lehre tragt die Kirche ihren rsprung nicht
ıIn sich selbst”, vielmehr wird die „Gewißheit Von der Wahrheit des van-
geliums 1n Menschen geschaffen‘. Als „Creatu Evangelii” ist Kirche somıt
„Raum der ommunikation und der Bezeugung der Wahrheit“ 4© Kirche wird
durch Wort un: Sakrament konstituiert, un! ZWarTr als Gemeinschaft. DIe
Gemeinschaft der Glaubenden ist also auch ach lutherischem Verständnis
keine 1L10N VON Je für sich glaubenden Individuen, sondern eine (jemeıln-
schaft:; diese freilich das wird gegenüber römisch-katholischen Posıtionen
akzentuiert ist durch Wort un! Sakrament, Oder och dezidierter: durch
das Wort In Predigt und Sakrament, konstituiert. Wilfried arle bringt 1e5
In gewlsser Weise reprasentatıv als Fundamentalunterscheidung ZUr Sprache:
Kirche ist solange „der irdische Ort der Wahrheit”, als „S1le sich 1M 1C der
Gnade (Jottes (Iumen gratiae) auf richtige Weise VOmNn dem das menschliche
Werk ermöglichenden Werk des dreieinigen (Giottes unterscheidet und kraft
dieser Unterscheidung auf nichts anderes aus ist, als darauf, durch ihr eigenes
Handeln dem Werk (jottes als dem Grund und Gegenstand ihres auDbens

entsprechen. “ Diese Fundamentalunterscheidung ıst auch das Fundamen-
37 Vgl meinen Rückblick auf die Diskussion und die Bekräftigung meılıner früheren These ıIn

Bernd Jochen Hilberath, Thesen ZU Verhältnis von Gemeinsamem Priestertum und dem
durch Ordination übertragenen priesterlichen Dienst, In Christoph Böttigheimer Hubert
Filser Hg.) Kircheneinheit un: Weltverantwortung. FS eier Neuner, Regensburg 2006,
181-194

35 ayer (S. Anm. 3), 251
34 Ich Orjentiere mich 1er und 1 folgenden Abschnitt überwiegend den Ausführungen

der Kollegen Härle (S. Anm 34) un: Schwöbel (S. ÄAÄAnm 20)
40 Härle, O., 4585

U., 487
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sondern um die Ablehnung eines bloßen Gradunterschiedes (״kein bloßer 
Gradunterschied, sondern einer des Wesens“), so trifft diese auch philolo- 
gisch abgesicherte Interpretation37 auf Mißtrauen. Dies rührt einmal daher, 
daß ״Wesen4 ein höchst mißverständlicher Begriff ist und daß das konkrete 
Erscheinungsbild der römisch-katholischen Kirche immer wieder einmal den 
Eindruck erweckt, es gäbe doch auch noch einen Gradunterschied.

Die entscheidende Rückfrage eines katholischen Theologen lautet: Ist die 
nach Bayer ״einfach“ zu begründende ״Besonderheit des kirchlichen Amtes 
als der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung“ eine 
soziologische oder eine theologische? Noch zugespitzter formuliert: Ist die 
theologische Begründung die, daß es keinen theologischen Unterschied gibt? 
Was heißt es, daß das besondere Pfarramt ״nur eine besondere -  freilich die 
wichtigste -  Konkretion dieser fundamentalen Institution [des allen Getauf- 
ten gegebenen Wortamtes] darstellt“?38

2.4. Versuch einer Zusammenfassung:
Was lutherischer Ekklesiologie heute wichtig ist39

 Nach evangelisch-lutherischer Lehre trägt die Kirche ihren Ursprung nicht״
in sich selbst“, vielmehr wird die ״Gewißheit von der Wahrheit des Evan- 
geliums in Menschen geschaffen“. Als ״creatura Evangelii“ ist Kirche somit 
 Raum der Kommunikation und der Bezeugung der Wahrheit“.40 Kirche wird״
durch Wort und Sakrament konstituiert, und zwar als Gemeinschaft. Die 
Gemeinschaft der Glaubenden ist also auch nach lutherischem Verständnis 
keine Addition von je für sich glaubenden Individuen, sondern eine Gemein- 
schaft; diese freilich -  das wird gegenüber römisch-katholischen Positionen 
akzentuiert -  ist durch Wort und Sakrament, oder noch dezidierter: durch 
das Wort in Predigt und Sakrament, konstituiert. Wilfried Härle bringt dies 
in gewisser Weise repräsentativ als Fundamentalunterscheidung zur Sprache: 
Kirche ist solange ״der irdische Ort der Wahrheit“, als ״sie sich im Licht der 
Gnade Gottes (lumen gratiae) auf richtige Weise von dem das menschliche 
Werk ermöglichenden Werk des dreieinigen Gottes unterscheidet und kraft 
dieser Unterscheidung auf nichts anderes aus ist, als darauf, durch ihr eigenes 
Handeln dem Werk Gottes als dem Grund und Gegenstand ihres Glaubens 
zu entsprechen/^41 Diese Fundamentalunterscheidung ist auch das Fundamen­

37 Vgl. meinen Rückblick auf die Diskussion und die Bekräftigung meiner früheren These in: 
Bernd Jochen Hilberath, Thesen zum Verhältnis von Gemeinsamem Priestertum und dem 
durch Ordination übertragenen priesterlichen Dienst, in: Christoph Böttigheimer /  Hubert 
Filser (Hg.), Kircheneinheit und Weltverantwortung. FS Peter Neuner, Regensburg 2006, 
181-194.

38 Bayer (s. Anm. 3), 251.
39 Ich orientiere mich hier und im folgenden Abschnitt 3 überwiegend an den Ausführungen 

der Kollegen Härle (s. Anm. 34) und Schwöbel (s. Anm. 20).
40 Härle, a. a. O., 485.
41 A.a.O., 487f.
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talkriterium „für die Kennzeichen“‘, die ecclesiae, un: „Leitlinie für die
Ordnung, die sich die Glaubensgemeinschaft exemplarisch un: zentral als
Ordnung des minısterıium verbi (nach 14) geben hat“.42

Weiter ist utherischer Theologie eine ANSCINCSSCHLC Unterscheidung un Be-
stımmung der Unterscheidung VOTl sichtbarer Un!: verborgener Kirche wich-
t1g. Was Härle aZu ausführt, annn ich als ekklesiologisches „Gemeingut”
annehmen, zumal ich die Unterscheidung ın Lumen (Gentium zwischen der
irdischen Kirche und der mıt himmlischen Gaben beschenkten Kirche nicht
als Unterscheidung zwischen eliner ecclesia militans und einer ecclesia trıium-
phans lesen kann.“* Vielmehr ıst mıt dieser sprachlich offenbar irritierenden
Redeweise letztlich die Unterscheidung zwischen dem „Außeren Zeichen“ und
der „iInneren Gnade“ gemeınt. Ist nicht zumindest dieser Aspekt der Rede VOI
der Kirche als „(gewisses: veluti ILG 1) Sakrament“ konsensfähig?

Weıter: Wenn diese „KOmplexe Wirklichkeit“ VonNn „sichtbarer Versamm-
lung un: geistlicher Gemeinschaft“ (LG eine konkrete Erscheinungsform
der Na, sancta, catholica ei apostolica ecclesia, der einen, heiligen, katholi-
schen un: apostolischen Kirche, darstellt, hat ann nicht auch die Öömisch-
katholische Kirche 1im Zweiten Vatikanischen Konzil den Kirchenbegrift Kar-
dinal Bellarmins Urc einen difierenzierenden Begriff abgelöst? Könnte Sie
zumindest dem zustımmen, dafß die 1l1er klassischen VOon der verbor-

Kirche elten? Okumenisch spannend wird cs dann, wenn die Unter-
scheidung zwischen einer evangeliumsgemäfßen un:! einer evangeliumswid-
rigen Kirche mittels der ıufßeren erfolgen soll Denn, Härle richtig,
‚ihre Überprüfung erfordert;| hermeneutischen Aufwand“. “* Und spatestens
ler bricht die Differenz die Grunddifferenz? auf. ach lutherischer Lehre
„kann wenn eIiNne Kirche nicht ihren rsprung un: ihr Wesen verleugnen
111 NUur anhand der 1mM biblischen Kanon bezeugten Offenbarung Giottes ın
Jesus CHhristus als dem menschgewordenen Wort (rottes seprüft un: erkannt
werden, Was ‚pure un! ‚recte 1st  C6 45 Was aber, das Problem gleich auf den
un bringen, WEl ach katholischer Auffassung die Bibel „eIn Buch der
Kirche“ 16{040 annn nıcht doch „die Kirche“ ber der Schrift? Und we[rI ist
ann „die Kirche”?

Hıer fügt sich eıne zweıte fundamentale Akzentsetzung SO weni1g ach
lutherischem Verständnis die Kirche ber dem Wort steht, wen1g ann das
Kirchenrecht „die (Jewissen der Menschen regieren oder Dbestimmen wollen“.4

47 Ebd
Sa Dagegen O., 488, ÄAnm

4
A.a. Q, 495
Ebd (Satzbau Von mI1r umgestellt).
Vgl Jungst die Auseinandersetzung miıt der hermeneutischen Position Joseph Ratzingers
aps Benedikts XVI 1n dessen Jesus-Buch. [D)as Problem der „kanonischen” bzw. „kirchli-
che:  n  6# ExXegese ıst seıt längerem auf der innerkatholischen Tagesordnung; vgl Joseph Katzın-
SEr Hg.) Schriftauslegung 1m Widerstreit, 117, Freiburg 1.Br. 1989
Härle s Anm 34)}, 502
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talkriterium ״für die Kennzeichen“, die notae ecclesiae, und ״Leitlinie für die 
Ordnung, die sich die Glaubensgemeinschaft -  exemplarisch und zentral als 
Ordnung des ministerium verbi (nach CA 14) -  zu geben hat“.42

Weiter ist lutherischer Theologie eine angemessene Unterscheidung und Be- 
Stimmung der Unterscheidung von sichtbarer und verborgener Kirche wich- 
tig. Was Härle dazu ausführt, kann ich als ekklesiologisches ״Gemeingut“ 
annehmen, zumal ich die Unterscheidung in Lumen Gentium 8 zwischen der 
irdischen Kirche und der mit himmlischen Gaben beschenkten Kirche nicht 
als Unterscheidung zwischen einer ecclesia militans und einer ecclesia trium- 
phans lesen kann.43 Vielmehr ist mit dieser sprachlich offenbar irritierenden 
Redeweise letztlich die Unterscheidung zwischen dem ״äußeren Zeichen“ und 
der ״inneren Gnade“ gemeint. Ist nicht zumindest dieser Aspekt der Rede von 
der Kirche als ״(gewisses: veluti [LG 1]) Sakrament“ konsensfähig?

Weiter: Wenn diese ״komplexe Wirklichkeit“ von ״sichtbarer Versamm- 
lung und geistlicher Gemeinschaft“ (LG 8) eine konkrete Erscheinungsform 
der una, sancta, catholica et apostólica ecclesia, der einen, heiligen, katholi- 
sehen und apostolischen Kirche, darstellt, hat dann nicht auch die römisch- 
katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil den Kirchenbegriff Kar- 
dinal Beilarmins durch einen differenzierenden Begriff abgelöst? Könnte sie 
zumindest dem zustimmen, daß die vier klassischen notae von der verhör- 
genen Kirche gelten? Ökumenisch spannend wird es dann, wenn die Unter- 
Scheidung zwischen einer evangeliumsgemäßen und einer evangeliumswid- 
rigen Kirche mittels der äußeren notae erfolgen soll. Denn, so Härle richtig, 
 ihre Überprüfung [erfordert] hermeneutischen Aufwand“.44 Und spätestens״
hier bricht die Differenz -  die Grunddifferenz? -  auf. Nach lutherischer Lehre 
- kann״  wenn eine Kirche nicht ihren Ursprung und ihr Wesen verleugnen 
will -  nur anhand der im biblischen Kanon bezeugten Offenbarung Gottes in 
Jesus Christus als dem menschgewordenen Wort Gottes geprüft und erkannt 
werden, was ,pure‘ und ,recte ist“.45 Was aber, um das Problem gleich auf den 
Punkt zu bringen, wenn nach katholischer Auffassung die Bibel ״ein Buch der 
Kirche“ ist?46 Steht dann nicht doch ״die Kirche“ über der Schrift? Und wer ist 
dann ״die Kirche“?

Hier fügt sich eine zweite fundamentale Akzentsetzung an: So wenig nach 
lutherischem Verständnis die Kirche über dem Wort steht, so wenig kann das 
Kirchenrecht ״die Gewissen der Menschen regieren oder bestimmen wollen“.47

42 Ebd.
43 Dagegen a. a. O., 488, Anm. 16.
44 A.a.O., 495.
45 Ebd. (Satzbau von mir umgestellt).
46 Vgl. jüngst die Auseinandersetzung mit der hermeneutischen Position Joseph Ratzingers/ 

Papst Benedikts XVI. in dessen Jesus-Buch. Das Problem der ״kanonischen“ bzw. ״kirchli- 
eben“ Exegese ist seit längerem auf der innerkatholischen Tagesordnung; vgl. Joseph Ratzin- 
ger (Hg.), Schriftauslegung im Widerstreit, QD 117, Freiburg i. Br. 1989.

47 Härle (s. Anm. 34), 502.
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Die Herausforderung der Iutherischen Ekklesiologie
51 Neitens der lutherischen Theologie
Die Ekklesiologie ist „minimalistisch”, weil S1Ie relativ bzw. relational seın
mu{fß Kirche eht nicht AUS sich selbst, un Kirche ebt nıcht für sich selbst!
Fundamental-theologisch bedeutet 1€e$ in der Tat, da{fß Kirche „sich 1m 1C
der Gnade (Giottes (Iumen gratiae) auf richtige Weise VOoNn dem das mMenscC.  1C
Werk ermöglichenden Werk des dreieinigen (jottes unterscheidet un! kraft
dieser Unterscheidung auf nichts anderes aAu$S ist, als darauf, durch ihr eigenes
Handeln dem Werk (Jottes als dem Grund un! Gegenstand ihres auDens
entsprechen”.“ Folgerichtig lautet die Grundanfrage utherischer Theologie
die römisch-katholische Ekklesiologie, ob S1€e ın der Theorie diese Unterschei-
dung wahrt, ob S1e S1€e wahrt, da{ß S$1E Von er eventuell abweichende Pra-
YX1S kritisieren annn Deshalb wird Recht das Verhältnis Von Oftenbarungs-
konstitution un! Kirchenkonstitution angefragt. Da{fß Kirche immer hinter
ihrem Auftrag, ihrer Berufung und Sendung zurückbleibt, bestreitet auch der
Kkatholische Christ nicht Könnte 64 aber se1n, da{ß die Theorie nicht klar,
PUrc et konstruiert 1st, da{ß diese Grundunterscheidung unterlaufen wird?
Sind nicht Dokumente WI1IeEe „Dominus lesus”“”? un: die „Antworten einigen
ekklesiologischen Fragen ““ eın eleg dafür? Wirksam sind diese nachkonzi-
liaren Äußerungen 1n jedem Fall Sie lassen zunehmend übersehen,” da{fß
das Konzil selbst ın dem „subsistit””“ eindeutig eıne „Öffnungsklausel“® sieht,
da{fß die Konzilsväter nicht festlegen wollten, Was Kirche und Wäas eine irch-
liche Gemeinschaft ist, un da{ß sS1e keineswegs pauschal 1Ur die Orthodoxen
Kirchen als Kirchen un: die au der Reformation hervorgegangenen Kirchen
als „kirchliche Gemeinschaften” einstuften. Christoph CAWODE gibt
dem „subsistit ın VONN der Formel „Creatura verbi divini" her eine gegenläuft-
SC Bedeutungsrichtung: DIe konkret erfahrbare Kirche subsistiert In der Näda,
Sancta, catholica ei apostolica ecclesia.”* SO bleibt der Bedeutungsgehalt VOIl

Subsistenz als konkreter Verwirklichungsform erhalten, CS ist zugleich jedoch
VOIl vornherein der aum für andere Subsistenzen eröftnet.

4M A.a. Q, 45 /
44 Vgl mMeıIne diesbezügliche Position in: Michael Rainer€ı „Domiıinus lesus“”. Anstößige
(

Wahrheit der anstöfßige Kirche?, Munster 2001, 7984 un: 286 -302 (mit Robert Leicht).
Vgl azu Bernd Jochen Hilberath, Problematische Verengungen. [DDas CUu«C Dokument der
Glaubenskongregation ber die Kirche, 1N;: Herkorr 61 (2007), 3803053
SO auch Härle (S. Anm 34), 484

52 Lumen Gentium „Haec SC unica Christi] Ecclesia, subsistit in Ecclesia catholica, SC

CESSOTIE eirı el EP1ISCODPIS in e1IUSs COMMUNILONE gubernata . Diese Kirche die eine Kirche
Christi| ist verwirklicht In der katholischen Kirche, die VO Nachfolger des Petrus un Von

3
den Bischöfen in Gemeinschaft miıt ihm geleitet wird
Wolfgang Thönissen, ogma un! Symbol. kıne ökumenische Hermeneutik, Freiburg ı. Br.

2008, 104
q Schwöhbhel (S. Anm 20), 520, AÄAnm
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3. Die Herausforderung der lutherischen Ekklesiologie 

3.1 Seitens der lutherischen Theologie

Die Ekklesiologie ist ״minimalistisch“, weil sie relativ bzw. relational sein 
muß. Kirche lebt nicht aus sich selbst, und Kirche lebt nicht für sich selbst! 
Fundamental-theologisch bedeutet dies in der Tat, daß Kirche ״sich im Licht 
der Gnade Gottes (lumen gratiae) auf richtige Weise von dem das menschliche 
Werk ermöglichenden Werk des dreieinigen Gottes unterscheidet und kraft 
dieser Unterscheidung auf nichts anderes aus ist, als darauf, durch ihr eigenes 
Handeln dem Werk Gottes als dem Grund und Gegenstand ihres Glaubens zu 
entsprechen‘.48 Folgerichtig lautet die Grundanfrage lutherischer Theologie an 
die römisch-katholische Ekklesiologie, ob sie in der Theorie diese Unterschei- 
dung wahrt, ob sie sie so wahrt, daß sie von daher eventuell abweichende Pra- 
xis kritisieren kann. Deshalb wird zu Recht das Verhältnis von Offenbarungs- 
konstitution und Kirchenkonstitution angefragt. Daß Kirche immer hinter 
ihrem Auftrag, ihrer Berufung und Sendung zurückbleibt, bestreitet auch der 
katholische Christ nicht. Könnte es aber sein, daß die Theorie nicht so klar, so 
pure et recte konstruiert ist, daß diese Grundunterscheidung unterlaufen wird? 
Sind nicht Dokumente wie ״Dominus lesus^9 und die ״Antworten zu einigen 
ekklesiologischen Fragen“50 ein Beleg dafür? Wirksam sind diese nachkonzi- 
liaren Äußerungen in jedem Fall. Sie lassen z. B. zunehmend übersehen,51 daß 
das Konzil selbst in dem ״subsistit“52 eindeutig eine ״Öffnungsklausel“53 sieht, 
daß die Konzilsväter nicht festlegen wollten, was Kirche und was eine kirch- 
liehe Gemeinschaft ist, und daß sie keineswegs pauschal nur die Orthodoxen 
Kirchen als Kirchen und die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen 
als bloße ״kirchliche Gemeinschaften“ einstuften. Christoph Schwöbel gibt 
dem ״subsistit in“ von der Formel ״creatura verbi divini“ her eine gegenläuft־ 
ge Bedeutungsrichtung: Die konkret erfahrbare Kirche subsistiert in der una, 
sancta, catholica et apostolica ecclesia.54 So bleibt der Bedeutungsgehalt von 
Subsistenz als konkreter Verwirklichungsform erhalten, es ist zugleich jedoch 
von vornherein der Raum für andere Subsistenzen eröffnet.

48 A.a.O., 487f.
49 Vgl. meine diesbezügliche Position in: Michael J. Rainer (Red.), ״Dominus Jesus“. Anstößige 

Wahrheit oder anstößige Kirche?, Münster 2001, 79-84 und 286-302 (mit Robert Leicht).
50 Vgl. dazu Bernd Jochen Hilberath, Problematische Verengungen. Das neue Dokument der 

Glaubenskongregation über die Kirche, in: HerKorr 61 (2007), 389-393.
51 So auch Härle (s. Anm. 34), 484 f.
52 Lumen Gentium 8: ״Haec [sc. unica Christi] Ecclesia,... subsistit in Ecclesia catholica, a suc- 

cessore Petri et Episcopis in eius communione gubernata“. -  Diese Kirche [= die eine Kirche 
Christi] ... ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger des Petrus und von 
den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.

53 Wolfgang Thönissen, Dogma und Symbol. Eine ökumenische Hermeneutik, Freiburg i.Br. 
u.a. 2008,104.

54 Schwöbel (s. Anm. 20), 520, Anm. 7.



110 Bernd Jochen Hilberath

Im übrigen hat Schwöbel mıt grofßer Empathie die Ekklesiologie von Lumen
Gentium nachgedacht und kommentiert. Während er bei der Vorstellung der
biblischen Bilder ın solche für den Geist und die Kommunikation VeCTI-

mi(ft, notiert CI 9, da{ß „die sakramental-partizipatorische Vorstellung
des Leibes Christi uUrc die personal-kommunale Vorstellung des Volkes
(jottes expliziert |wird|”.” Schon ler sel angemerkt, da{fß sich solche Passagen
und VOL em die Denkformen Schwöbels in großer ähe dem bewegen,
WäS WIr in der Kommunikativen Theologie erarbeiten. Das gilt gerade auch
für die Rede VOoOmnl der „relativen Sakramentalität“ der Kirche.°

Spannungsreicher wird C5, wWwWenn ZUuUr!r Kirchenkonstitution die OÖffenbarungs-
konstitution miıt ıIn den ICgWIr Im Jextcorpus des Konzils
gibt es erhebliche Spannungen; Max Seckler spricht vVvon einem „kon-
tradiktorischen Pluralismus *9 Jedenfalls hat Schwöbel das „Kernproblem” be-
züglich der Kirchenkonstitution SeENAUSO markiert, WIE 1e$ auch katholische
eologen sehen: esS besteht In dem Verhältnis der ersten rel Kapitel VonN

zueinander, SCNAUCT: In dem Verhältnis der dominierenden Ekklesiologien der
beiden ersten un des dritten Kapitels, VON dem Ja Hans Kung Ssagt, da{fß ()tta-
V1ıanı ber Bea gesiegt habe.” Offenbar ist esS dem Konzil och nicht gelungen,
eiıne kohärente Ekklesiologie entwerfen, in der „Lebensgrund, Lebensge-
stalt un Lebensordnung ” ın eın stiımmiges Verhältnis gebracht sind.

iIm übrigen ich die Differenzierung zwischen rund, Gestalt un:
Ordnung für weiterführend gegenüber der gelegentlich fast dualistisch BC-
brauchten Unterscheidun zwischen Grund un Gestalt Sie könnte jedenfalls
der römisch-katholischen Seite helfen, ihr nliegen, daß 6S ın der Gestalt Ent-
sprechungen Zu run geben mu{fß, ebenso echnung tragen (weil 1es Ja
lutherischerseits gal nicht bestritten werden ufß) WI1e dem reformatorischen
nliegen, da{ß C5 nicht DUr eine authentische, Jegitime Ordnung der Kirche
geben mu{ß, Ja sa nicht annn

Damıiıt ist schon wieder Was wI1e eın möglicherweise gemeinsamer Rah-
HICN vorgegeben, innerhalb dessen WIr die „fünf Fragebereiche”, die Schwöbel

Ende markiert, plazieren können.“ Ihm zufolge sind folgende Punkte klä-
rungsbedürftig:
'4 A.a.0Q.,, 523
>6

+ /
Vgl a.a.0., 523
[ Ja ich mich 1er auf die Ekklesiologie konzentriere, seize ich meine Diskussion mıt Eilert
Herms Der das OÖffenbarungsverständnis dieser Stelle nicht fort, Iso seıne Ausfüh-

HCH VOTauUus.
- Max Seckler, ber den Kompromifß ıin Sachen der Lehre, 1N: ders., Im Spannungsfeld VOo.  y

Wissenschaft und Kirche, Freiburg Br. 1980, 9-—1| ler 109 „Kompromifß des unvermıit-

46
teliten kontradiktorischen Pluralismus-”.
Vgl azu meılınen Kommentar ZUuU Okumenismusdekret In eter Hüunermann Bernd JO-
chen Hilberath Hg.) Herders Iheologischer Kommentar zu Zweiten Vatikanischen Konzil,

18
3, Freiburg Br. 2005, 022

Schwöhel (S. Anm. 20), 541
O., 542544
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Im übrigen hat Schwöbel mit großer Empathie die Ekklesiologie von Lumen 
Gentium nachgedacht und kommentiert. Während er bei der Vorstellung der 
biblischen Bilder in LG 7 solche für den Geist und die Kommunikation ver- 
mißt, notiert er zu LG 9, daß ״die sakramental-partizipatorische Vorstellung 
des Leibes Christi durch die personal-kommunale Vorstellung des Volkes 
Gottes expliziert [wird]“.55 Schon hier sei angemerkt, daß sich solche Passagen 
und vor allem die Denkformen Schwöbeis in großer Nähe zu dem bewegen, 
was wir in der Kommunikativen Theologie erarbeiten. Das gilt gerade auch 
für die Rede von der ״relativen Sakramentalität“ der Kirche.56

Spannungsreicher wird es, wenn zur Kirchenkonstitution die Offenbarungs- 
konstitution mit in den Blick genommen wird.57 Im Textcorpus des Konzils 
gibt es z. T. erhebliche Spannungen; Max Seckler spricht sogar von einem ״kon- 
tradiktorischen Pluralismus“.58 Jedenfalls hat Schwöbel das ״Kernproblem“ be- 
züglich der Kirchenkonstitution genauso markiert, wie dies auch katholische 
Theologen sehen; es besteht in dem Verhältnis der ersten drei Kapitel von LG 
zueinander, genauer: in dem Verhältnis der dominierenden Ekklesiologien der 
beiden ersten und des dritten Kapitels, von dem ja Hans Küng sagt, daß Otta- 
viani über Bea gesiegt habe.59 Offenbar ist es dem Konzil noch nicht gelungen, 
eine kohärente Ekklesiologie zu entwerfen, in der ״Lebensgrund, Lebensge- 
stalt und Lebensordnung“60 in ein stimmiges Verhältnis gebracht sind.

Im übrigen halte ich die Differenzierung zwischen Grund, Gestalt und 
Ordnung für weiterführend gegenüber der gelegentlich fast dualistisch ge- 
brauchten Unterscheidung zwischen Grund und Gestalt. Sie könnte jedenfalls 
der römisch-katholischen Seite helfen, ihr Anliegen, daß es in der Gestalt Ent- 
sprechungen zum Grund geben muß, ebenso Rechnung tragen (weil dies ja 
lutherischerseits gar nicht bestritten werden muß) wie dem reformatorischen 
Anliegen, daß es nicht nur eine authentische, legitime Ordnung der Kirche 
geben muß, ja gar nicht kann.

Damit ist schon wieder so etwas wie ein möglicherweise gemeinsamer Rah- 
men vorgegeben, innerhalb dessen wir die ״fünf Fragebereiche“, die Schwöbel 
am Ende markiert, plazieren können.61 Ihm zufolge sind folgende Punkte klä- 
rungsbedürftig:

55 A.a.O., 523.
56 Vgl. a.a.O., 523f.
57 Da ich mich hier auf die Ekklesiologie konzentriere, setze ich meine Diskussion mit Eilert 

Herms über das OfFenbarungsverständnis an dieser Stelle nicht fort, setze also seine Ausfüh- 
rungen voraus.

58 Max Seckler, Über den Kompromiß in Sachen der Lehre, in: ders.. Im Spannungsfeld von 
Wissenschaft und Kirche, Freiburg i.Br. 1980, 99-109, hier 109: ״Kompromiß des unvermit- 
telten kontradiktorischen Pluralismus“.

59 Vgl. dazu meinen Kommentar zum Ökumenismusdekret in: Peter Hünermann /  Bernd Jo- 
chen Hilberath (Hg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, 
Bd. 3, Freiburg i. Br. 2005, 69-223.

60 Schwöbel (s. Anm. 20), 541.
61 A.a.O., 542-544.
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(1) das Verhältnis VOIl Wort un Sakrament, VoOoN GGegenwart Jesu Christi
In den Sakramenten und in der praedicatio evangelii (Evangeliumsverkündi-
gung), VvVon Sakrament und Glaube:

(2) das Verhältnis der Konstitution des Glaubens un: der Konstitution der
Kirche, un! darin insbesondere die Bedeutung des Amtes:

(3) das Verhältnis VONn Infallibilität des Glaubens und Infallibilität des Lehr-
$

(4) das Verhältnis VON Christologie un: Pneumatologie, und ler insbeson-
ere die rage, wiewelıt das Wirken des (Jelstes nicht DUuT auf die Auslegung
der Offenbarung, sondern auf deren Geschehen selbst bezogen ist:

(5) schließlich un! fundamental: das Verhältnis von göttlichem un:
menschlichem Werk

Es ist unschwer erkennen, da{fß der letzte Punkt als die ersten 1er umfassend
ın den Mittelpunkt des theologisch-Skumenischen Interesses rücken ist

37 Seitens der Kirchenleitungen
Wie schon angedeutet, besteht auf katholischer Seite eın solch Verhält-
nıSs Von Lehramt und Theologie. Zutreffender als auf katholischer Seite kön-
Nen also die beiden 1ler berücksichtigenden Texte als VonN Theologinnen
und eologen erarbeitete Texte der Kirchenleitung apostrophiert werden.
Die Anfragen das römisch-katholische Kirchenverständnis sind schärfer
zugespitzt als ın den bislang herangezogenen eologentexten.

In dem EKD-Iext 69 Von 2001 „Kirchengemeinschaft ach evangelischem
Verständnis“ geht f „e1In Votum Zzu geordneten Miteinander bekenntnis-
verschiedener Kirchen Das ä{fßt einen katholischen eologen schon stutzig
werden: Inwiefern können Kirchen in Gemeinschaft stehen, WeNn Sie verschie-
denen Bekenntnisses sind? Was ist annn mıit Bekenntnis gemeint‘ [)as Credo?
DIie Bekenntnisschriften un: vergleichbare Dokumente? Was ist ann die Ba-
S15® DDas „geordnete Miteinander soll Ja sicher eın theologisc geordnetes Miıt-
einander bedeuten! Auf dem Boden der Leuenberger Ekklesiologie findet sich
die Antwort: Es ist das gemeinsame Verständnis der Rechtfertigung, das eın
Miteinander, eine Kirchengemeinschaft ermöglicht. Erneut rag derol
zurück: In welchem Verhältnis stehen azu die theologischen Klärungen, die Ja
In den Jahrzehnten selit der Verabschiedung der Leuenberger Konkordie gefun-
den wurden? ISt, generellier formuliert, das Verhältnis VOI Grund un Gestalt
schon hinreichend bestimmt?® Ist 65 eher das Verhältnis Von Lebensgrund un!
Lebensordnung, aber och nicht das VOIN Lebensgrund, Lebensgestalt un! Le-
bensordnung‘ Andererseits unterscheidet der ext selbst schon zwischen Grund
I.1) und (jestalt un! Ordnung 1.2) Und ın bezug auf das ordinationsgebun-
ene Amt wird gesagt, da{fs 65 ZUT Gestalt der Kirche gehört, aber verschieden
geordnet sein annn und diese Ausgestaltung wandelbar 1st Außerdem
wird festgehalten, da{ß „die Kirchen ihr Verständnis des Evangeliums auch 1mMm
Medium der Lehre gemeinsam arlegen und entfalten‘

IllMartin Luther -  ein katholischer Theologe ohne päpstliche Lehrerlaubnis?

(1) das Verhältnis von Wort und Sakrament, von Gegenwart Jesu Christi 
in den Sakramenten und in der praedicatio evangelii (Evangeliumsverkündi- 
gung), von Sakrament und Glaube;

(2) das Verhältnis der Konstitution des Glaubens und der Konstitution der 
Kirche, und darin insbesondere die Bedeutung des Amtes;

(3) das Verhältnis von Infallibilität des Glaubens und Infallibilität des Lehr- 
amtes;

(4) das Verhältnis von Christologie und Pneumatologie, und hier insbeson- 
dere die Frage, wieweit das Wirken des Geistes nicht nur auf die Auslegung 
der Offenbarung, sondern auf deren Geschehen selbst bezogen ist;

(5) schließlich und fundamental: das Verhältnis von göttlichem und 
menschlichem Werk.

Es ist unschwer zu erkennen, daß der letzte Punkt als die ersten vier umfassend 
in den Mittelpunkt des theologisch-ökumenischen Interesses zu rücken ist.

3.2. Seitens der Kirchenleitungen

Wie schon angedeutet, besteht auf katholischer Seite kein solch enges Verhält- 
nis von Lehramt und Theologie. Zutreffender als auf katholischer Seite kön- 
nen also die beiden hier zu berücksichtigenden Texte als von Theologinnen 
und Theologen erarbeitete Texte der Kirchenleitung apostrophiert werden. 
Die Anfragen an das römisch-katholische Kirchenverständnis sind schärfer 
zugespitzt als in den bislang herangezogenen Theologentexten.

In dem EKD-Text 69 von 2001 ״Kirchengemeinschaft nach evangelischem 
Verständnis“ geht es um ״ein Votum zum geordneten Miteinander bekenntnis- 
verschiedener Kirchen“. Das läßt einen katholischen Theologen schon stutzig 
werden: Inwiefern können Kirchen in Gemeinschaft stehen, wenn sie verschie- 
denen Bekenntnisses sind? Was ist dann mit Bekenntnis gemeint? Das Credo? 
Die Bekenntnisschriften und vergleichbare Dokumente? Was ist dann die Ba- 
sis? Das ״geordnete Miteinander“ soll ja sicher ein theologisch geordnetes Mit- 
einander bedeuten! Auf dem Boden der Leuenberger Ekklesiologie findet sich 
die Antwort: Es ist das gemeinsame Verständnis der Rechtfertigung, das ein 
Miteinander, eine Kirchengemeinschaft ermöglicht. Erneut fragt der Katholik 
zurück: In welchem Verhältnis stehen dazu die theologischen Klärungen, die ja 
in den Jahrzehnten seit der Verabschiedung der Leuenberger Konkordie gefun- 
den wurden? Ist, genereller formuliert, das Verhältnis von Grund und Gestalt 
schon hinreichend bestimmt? Ist es eher das Verhältnis von Lebensgrund und 
Lebensordnung, aber noch nicht das von Lebensgrund, Lebensgestalt und Le- 
bensordnung? Andererseits unterscheidet der Text selbst schon zwischen Grund 
(1.1) und Gestalt und Ordnung (1.2). Und in bezug auf das ordinationsgebun- 
dene Amt wird gesagt, daß es zur Gestalt der Kirche gehört, aber verschieden 
geordnet sein kann und diese Ausgestaltung wandelbar ist (I.2.I.). Außerdem 
wird festgehalten, daß ״die Kirchen ihr Verständnis des Evangeliums auch im 
Medium der Lehre gemeinsam darlegen und entfalten“ (ILL).
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och halt! In diesem Abschnitt soll s ja die evangelisch-lutherischen
Anfragen die katholische Ekklesiologie gehen. Allerdings ann das knappe
Aufzeigen des Hintergrunds ZUTr Erfassung der Intentionen helfen

In Kapitel 111., Abschnitt 2 wird das Verhältnis ZUr römisch-katholischen
Kirche ın kritischer bzw. als kritische Distanz beschrieben: Die Vorstellungen
von der sichtbaren Einheit der Kirche sind nicht kompatibel. Was ist tun®
„Vorrangig mu geklärt werden, w1ıe sich die evangelische un: die römisch-
katholische Auffassung VOINn TUnN:! des Glaubens un! VON der Selbstverge-
genwärtigung des dreieinigen Gottes durch das Zeugnis der Kirche zueinan-
der verhalten12  Bernd Jochen Hilberath  Doch halt! In diesem Abschnitt soll es ja um die evangelisch-lutherischen  Anfragen an die katholische Ekklesiologie gehen. Allerdings kann das knappe  Aufzeigen des Hintergrunds zur Erfassung der Intentionen helfen.  In Kapitel III., Abschnitt 2.3, wird das Verhältnis zur römisch-katholischen  Kirche in kritischer bzw. als kritische Distanz beschrieben: Die Vorstellungen  von der sichtbaren Einheit der Kirche sind nicht kompatibel. Was ist zu tun?  „Vorrangig muß geklärt werden, wie sich die evangelische und die römisch-  katholische Auffassung vom Grund des Glaubens und von der Selbstverge-  genwärtigung des dreieinigen Gottes durch das Zeugnis der Kirche zueinan-  der verhalten ... Es ist eine Verständigung darüber zu erstreben, daß für die  Gemeinschaft der Kirchen nicht eine einzige, historisch gewachsene Form des  kirchlichen Amtes zur Bedingung gemacht werden kann.“ Und dann folgt eine  protestantische Verweigerung des nihil obstat, muß doch evangelischerseits in  vier Punkten der römisch-katholischen Lehre „widersprochen“ werden: „Not-  wendigkeit und Gestalt des ‚Petrusamtes‘ und damit des Primats des Papstes,  das Verständnis der apostolischen Sukzession, die Nichtzulassung von Frauen  zum ordinierten Amt und nicht zuletzt der Rang des Kirchenrechts“.  Wie sieht dann „Ökumene nach evangelisch-Ilutherischem Verständnis“ aus?  Ausgehend von der Identifikation des Glaubensgrundes mit dem Grund der Kir-  che ergeben sich drei Gesichtspunkte zu „Auftrag und Gestalt der Kirche“ (2.3):  Da sich „die Feststellung des Vorhandenseins von Glauben jedem mensch-  lichen Urteil entzieht ... ist es für die Zugehörigkeit zur sichtbaren Kirche not-  wendig und hinreichend, dass ein Mensch christlich getauft und seiner Zuge-  hörigkeit zur Kirche nicht durch Kirchenaustritt abgesagt hat“. Der Auftrag  zur Bezeugung des Evangeliums „ist jedem Christenmenschen und der Kir-  che als ganzer gleichursprünglich mit ihrem Dasein gegeben (CA 5).“ Von da-  her müssen sich „Gestalt und Ordnung“ bestimmen. Und schließlich heißt es  — und Katholiken werden das mit besonders sensiblen Ohren hören: „Diesem  Auftrag entspricht die kirchliche Ordnung nur dann, wenn sie sowohl das an  die Ordination gebundene Lehr- und Verkündigungsamt als auch die Mitver-  antwortung aller Glaubenden für die Verkündigung des Evangeliums in ihrer  je eigenen, aber aufeinander verwiesenen Bedeutung zur Geltung bringt und  regelt. Die Notwendigkeit, die Berufung in das kirchliche Verkündigungsamt  durch Ordination zu regeln (CA 14), leitet sich daraus ab, dass das von Gott  eingesetzte Amt der Verkündigung (CA 5) nicht nur allen Christenmenschen,  sondern auch der Kirche als ganzer übertragen ist.“  Für die Einheit der Kirche sind nun die Bestimmungen ausreichend, die  in CA 7 festgehalten sind - „samt ihren Implikationen“ (3.1.d), was hier nicht  weiter erläutert wird. So ergibt sich als Ziel der Ökumene diesseits der Einheit,  die nur Gott bewirken kann, und jenseits einer organisatorischen Einheit „die  Erklärung und Praktizierung von Kirchengemeinschaft auf der Basis und un-  ter der Voraussetzung der von Gott gewirkten ‚wahren Einigkeit‘ der Kirche,  die im gemeinsamen schriftgemäßen Verständnis des Evangeliums gegeben  ist“ (3.2.a).Es ist eine Verständigung darüber erstreben, da{ß für die
Gemeinschaft der Kirchen nicht eine einzige, historisch gewachsene Form des
kirchlichen Amtes ZUr Bedingung gemacht werden annn  < Und ann folgt eine
protestantische Verweigerung des nihil obstat, mufß doch evangelischerseits 1n
ler Punkten der römisch-katholischen Lehre „widersprochen‘ werden: „Not-
wendigkeit un Gestalt des ‚Petrusamtes‘ un damit des Primats des Papstes,
das Verständnis der apostolischen Sukzession, die Nichtzulassung VOoN Frauen
ZUuU ordinierten Amt und nıcht zuletzt der Rang des Kirchenrechts“.

Wie sieht dann „Ökumene ach evangelisch-lutherischem Verständnis“ aus?®
Ausgehend VON der Identifikation des Glaubensgrundes muıt dem Grund der Kır-
che ergeben sich rel Gesichtspunkte „Auftrag und Gestalt der Kirche“ 2.3)

Da sich „die Feststellung des Vorhandenseins VOonNn Glauben jedem mensch-
lichen Urteil entzieht ist für die Zugehörigkeit ZUT sichtbaren Kirche not-
wendig und hinreichend, ass eın ensch christlich getauft un seıner Zuge-
hörigkeit ZUrTr Kirche nicht durch Kirchenaustritt abgesagt hat“ Der Auftrag
ZUT Bezeugung des Evangeliums „1st jedem Christenmenschen und der Kir-
che als SanzceI gleichursprünglich mıiıt ihrem Dasein gegeben (CA 5) « Von da-
her mMusSsen sich „Gestalt un: Ordnung‘ bestimmen. Und schliefslich heifßßt 65

un: Katholiken werden das mıt besonders sensiblen ren hören: „Diesem
Auftrag entspricht die kirchliche Ordnung 1U dann, wenn SiE sowohl cdas
die Ordination gebundene Lehr- un: Verkündigungsamt als auch die Miıtver-
antwortung er Glaubenden für die Verkündigung des Evangeliums ın ihrer
Je eıgenen, aber aufeinander verwlesenen Bedeutung ZUI Geltung bringt un!:
regelt. |D)TS Notwendigkeit, die Berufung 1n das kirchliche Verkündigungsamt
Urc Ordination regeln (CA 14), leitet sich daraus ab, ass das Von (Jott
eingesetzte Amt der Verkündigung (CA nıicht 91088 en Christenmenschen,
sondern auch der Kirche als SanhzZerI übertragen ist  et

Fur die Einheit der Kirche sind 191080| die Bestimmungen ausreichend, die
In festgehalten sind „samt ihren Implikationen’ Was 1er nicht
weiıter erläutert wird. So ergibdt sich als Ziel der Okumene diesseits der Einheit,
die 11U1 Gott bewirken kann, un Jjenseits eiıner organisatorischen Einheit „die
Erklärung un Praktizierung VOoNn Kirchengemeinschaft auf der Basıs und
ter der Voraussetzung der VONnn (Gott gewirkten ‚wahren Einigkeit' der Kirche,
die 1mM gemeinsamen schriftgemäfßen Verständnis des Evangeliums gegeben
ist  ‚66
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Doch halt! In diesem Abschnitt soll es ja um die evangelisch-lutherischen 
Anfragen an die katholische Ekklesiologie gehen. Allerdings kann das knappe 
Aufzeigen des Hintergrunds zur Erfassung der Intentionen helfen.

In Kapitel III., Abschnitt 2.3, wird das Verhältnis zur römisch-katholischen 
Kirche in kritischer bzw. als kritische Distanz beschrieben: Die Vorstellungen 
von der sichtbaren Einheit der Kirche sind nicht kompatibel. Was ist zu tun? 
 -Vorrangig muß geklärt werden, wie sich die evangelische und die römisch״
katholische Auffassung vom Grund des Glaubens und von der Selbstverge- 
genwärtigung des dreieinigen Gottes durch das Zeugnis der Kirche zueinan- 
der verhalten ... Es ist eine Verständigung darüber zu erstreben, daß für die 
Gemeinschaft der Kirchen nicht eine einzige, historisch gewachsene Form des 
kirchlichen Amtes zur Bedingung gemacht werden kann.“ Und dann folgt eine 
protestantische Verweigerung des nihil obstat, muß doch evangelischerseits in 
vier Punkten der römisch-katholischen Lehre ״widersprochen“ werden: ״Not- 
wendigkeit und Gestalt des ,Petrusamtes und damit des Primats des Papstes, 
das Verständnis der apostolischen Sukzession, die Nichtzulassung von Frauen 
zum ordinierten Amt und nicht zuletzt der Rang des Kirchenrechts“.

Wie sieht dann ״Ökumene nach evangelisch-lutherischem Verständnis“ aus? 
Ausgehend von der Identifikation des Glaubensgrundes mit dem Grund der Kir- 
che ergeben sich drei Gesichtspunkte zu ״Auftrag und Gestalt der Kirche“ (2.3):

Da sich ״die Feststellung des Vorhandenseins von Glauben jedem mensch- 
liehen Urteil entzieht... ist es für die Zugehörigkeit zur sichtbaren Kirche not- 
wendig und hinreichend, dass ein Mensch christlich getauft und seiner Zuge- 
hörigkeit zur Kirche nicht durch Kirchenaustritt abgesagt hat“. Der Auftrag 
zur Bezeugung des Evangeliums ״ist jedem Christenmenschen und der Kir- 
che als ganzer gleichursprünglich mit ihrem Dasein gegeben (CA 5).“ Von da- 
her müssen sich ״Gestalt und Ordnung“ bestimmen. Und schließlich heißt es
-  und Katholiken werden das mit besonders sensiblen Ohren hören: ״Diesem 
Auftrag entspricht die kirchliche Ordnung nur dann, wenn sie sowohl das an 
die Ordination gebundene Lehr- und Verkündigungsamt als auch die Mitver- 
antwortung aller Glaubenden für die Verkündigung des Evangeliums in ihrer 
je eigenen, aber aufeinander verwiesenen Bedeutung zur Geltung bringt und 
regelt. Die Notwendigkeit, die Berufung in das kirchliche Verkündigungsamt 
durch Ordination zu regeln (CA 14), leitet sich daraus ab, dass das von Gott 
eingesetzte Amt der Verkündigung (CA 5) nicht nur allen Christenmenschen, 
sondern auch der Kirche als ganzer übertragen ist.“

Für die Einheit der Kirche sind nun die Bestimmungen ausreichend, die 
in CA 7 festgehalten sind -  samt ihren Implikationen“ (3.1.d), was hier nicht״ 
weiter erläutert wird. So ergibt sich als Ziel der Ökumene diesseits der Einheit, 
die nur Gott bewirken kann, und jenseits einer organisatorischen Einheit ״die 
Erklärung und Praktizierung von Kirchengemeinschaft auf der Basis und un- 
ter der Voraussetzung der von Gott gewirkten ,wahren Einigkeit‘ der Kirche, 
die im gemeinsamen schriftgemäßen Verständnis des Evangeliums gegeben 
ist“ (3.2.a).
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Fur das Verhältnis ZUrFr römisch-katholischen Kirche ist ann ohl Absatz
(f) relevant, wonach „die Erklärung un! Praktizierung VoOon Kirchengemein-
schaft dort ausgeschlossen ist] das gemeiınsame Verständnis des Van-
geliums nicht als gegeben anerkannt werden kann, weil gemäfß der ofhziellen
Lehre oder dem ecCc der Kirche derjenige Umgang mıt Evangelium und Oa-
krament nicht vorliegt, der als notwendige Bedingung für das Zustandekom-
INeMN des Glaubens verlangt ict  AA kın wen1g überraschend wird Ende 3.3)
als „Sinn ökumenischer Gespräche‘ angegeben, „ZU klären, ob zwischen den
beteiligten Kirchen das gemeiınsame schriftgemäfße Verständnis des Evange-
liums egeben ist  AA Überraschend deshalb, weil mit dem Hınweis auf Leuen-
berg jedenfalls ach katholischer Wahrnehmung eın weni1g suggeriert wird,
als s€1 die Feststellung des gemeinsamen Verständnisses eın Stück auch eine
positive Unterstellung. DIes Mas auch eıne Reaktion auf den Findruck se1N,
der umgekehrt VOonNn der römisch-katholischen Kirche erweckt werden kann,
da{iß nämlich Kirchengemeinschaft das rgebnis Ende eiınes Marathons
VoNn Lehrgesprächen sSEe1

Wie auch immer, eın genereller zeitdiagnostischer iInaruc bleibt: „DOo-
MINUSs lesus‘ hatte die ure zugeschlagen, jetzt bleibt Man selbstbewudfßt auch
draußen stehen. Keıin obstat für die römisch-katholische Ekklesiologie
un ihre Vorstellung VO 7Ziel der ÖOkumene!

artın Luther ein katholischer Theologe heute?

„Wäare eın Papst, der Luther rehabilitiert, och katholisch?“ titelt die Neue
Züricher Zeitung Jan-Heıiner Tuücks Artikel, der auf das „schöne Gerücht‘ der
11imes reagiert, der aps wolle Luther rehabilitieren.®“ Ich fort: Ware ich
och eın katholischer Theologe, WCNNn ich Luther als einen solchen bezeich-
nete® DIe mehr problemanzeigende als problemlösende Alternative „Ketzer
oder Heiliger‘ fungierte bei einem früheren Luther-Jubiläum als Aufhänger.®”
Ernsthaft wurde ber Martın Luther als ‚Vater 1m Gilauben‘ diskutiert.®*

KOönnte das nicht auf einen einseltigen Zugriff hinauslaufen? umai,; WENTl

dl behauptet wird, das /weite Vatikanische Konzil habe alle entscheidenden
Anliegen des Reformators aufgegriffen. Hıer stimme ich doch mıt Christoph
cCAWODe überein, da{ß hinsichtlich der ofhziellen Lehre ein1ger Klärungsbedarf
besteht:;: un! ich füge hinzu: ESs fehlt och vieles ın der strukturellen und rechtli-
chen Umsetzung. ber weiıter Mu1ß nicht auch die rage gestellt werden, b die
römisch-katholische Kirche VON den lutherischen Kirchen heute eın nıobstat

62 NZZ. VOIN 12 Marz 2008
64 Vgl Hans Friedrich Geißer Hg.) Weder Ketzer och Heiliger. Luthers Bedeutung für

den ökumenischen Dialog, Regensburg 1982
D4 Vgl Rolf 2C0 (Hg.), ater 11M Glauben. Studien ZULE Theologie artın Luthers. FS eier

Manns, Wiesbaden 1935
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Für das Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche ist dann wohl Absatz 
(f) relevant, wonach ״die Erklärung und Praktizierung von Kirchengemein־ 
schaft ... dort ausgeschlossen [ist], wo das gemeinsame Verständnis des Evan- 
geliums nicht als gegeben anerkannt werden kann, weil gemäß der offiziellen 
Lehre oder dem Recht der Kirche derjenige Umgang mit Evangelium und Sa- 
krament nicht vorliegt, der als notwendige Bedingung für das Zustandekom- 
men des Glaubens verlangt ist“. Ein wenig überraschend wird am Ende (3.3) 
als ״Sinn ökumenischer Gespräche“ angegeben, ״zu klären, ob zwischen den 
beteiligten Kirchen das gemeinsame schriftgemäße Verständnis des Evange- 
liums gegeben ist“. Überraschend deshalb, weil mit dem Hinweis auf Leuen- 
berg jedenfalls nach katholischer Wahrnehmung ein wenig suggeriert wird, 
als sei die Feststellung des gemeinsamen Verständnisses ein Stück auch eine 
positive Unterstellung. Dies mag auch eine Reaktion auf den Eindruck sein, 
der umgekehrt von der römisch-katholischen Kirche erweckt werden kann, 
daß nämlich Kirchengemeinschaft das Ergebnis am Ende eines Marathons 
von Lehrgesprächen sei.

Wie auch immer, ein genereller zeitdiagnostischer Eindruck bleibt: ״Do- 
minus lesus“ hatte die Türe zugeschlagen, jetzt bleibt man selbstbewußt auch 
draußen stehen. Kein Nihil obstat für die römisch-katholische Ekklesiologie 
und ihre Vorstellung vom Ziel der Ökumene!

4. Martin Luther -  ein katholischer Theologe heute?

 Wäre ein Papst, der Luther rehabilitiert, noch katholisch?“ titelt die Neue״
Züricher Zeitung Jan-Heiner Tücks Artikel, der auf das ״schöne Gerücht“ der 
Times reagiert, der Papst wolle Luther rehabilitieren.62 Ich setze fort: Wäre ich 
noch ein katholischer Theologe, wenn ich Luther als einen solchen bezeich- 
nete? Die mehr problemanzeigende als problemlösende Alternative ״Ketzer 
oder Heiliger“ fungierte bei einem früheren Luther-Jubiläum als Aufhänger.63 
Ernsthaft wurde über Martin Luther als ״Vater im Glauben“ diskutiert.64

Könnte das nicht auf einen einseitigen Zugriff hinauslaufen? Zumal, wenn 
gar behauptet wird, das Zweite Vatikanische Konzil habe alle entscheidenden 
Anliegen des Reformators aufgegriffen. Hier stimme ich doch mit Christoph 
Schwöbel überein, daß hinsichtlich der offiziellen Lehre einiger Klärungsbedarf 
besteht; und ich füge hinzu: Es fehlt noch vieles in der strukturellen und rechtli- 
chen Umsetzung. Aber weiter: Muß nicht auch die Frage gestellt werden, ob die 
römisch-katholische Kirche von den lutherischen Kirchen heute ein nihil obstat

62 NZZ vom 12. März 2008.
63 Vgl. Hans Friedrich Geißer u. a. (Hg.), Weder Ketzer noch Heiliger. Luthers Bedeutung für 

den ökumenischen Dialog, Regensburg 1982.
64 Vgl. Rolf Decot (Hg.), Vater im Glauben. Studien zur Theologie M artin Luthers. FS Peter 

Manns, Wiesbaden 1988.
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bekommt? 7Zumindest In den 1ler Punkten des zıtierten Dokuments nicht rei-
ich mu{fß evangelischerseits eın Widerspruch och eın Anathema sein!

Es geht also nicht ohne Auseinandersetzung In der ache, enn esS geht
die Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums! Wenn zutriflt, da{fs die
Reformation nicht infach „e1in grofßes Missverständnis”®> darstellt, wenn die
These, Luther bekämpfe 1m spätmittelalterlichen Katholizismus gar nicht den
DZW. einen authentischen Katholizismus, sich als unzureichend erwlesen hat,
WwW1e sollen WIr Luthers Reformation heute theologisc interpretieren‘

Ist Dr Martin Luther eın katholischer Theologe, dem er damals erging
WI1e Vertretern der Nouvelle Theologie wäahrend der beiden Weltkriege, WIE
Teilhard de Chardin, Kar/] Rahner VOT dem und Hans Küung, Edward Schil-
eDeeCKX, Leonardo Boff, Jacques Dupuis, oger Haight oder Tissa Balasurya
ach dem /7Zweiten Vatikanischen Konzil? Reagileren Vertreter der Kurie nıcht
annn schärfsten, WEnnn CS ekklesiologische Fragen geht? Hatte Luther
Nur das Pech, da{fß daraus eine „andere“ Kirche, in seinen ugen freilich eine
authentische Ausprägung der uUunNna sancta wurde?

Luther „g1Ing 05 primar Reform der) eologie un auf dieser rund-
lage Reform der Kirche“, konstatiert esc un: fährt fort: „Erst durch die
gegenteilige Einschaltung des kirchlichen A mtes wurde das Ihema Kirche
un! Amt‘ In die damit vorher nicht belastete Debatte hineingebracht un! 1 u-
ther VOT die rage ach Konsequenzen hinsichtlich des Zusammenhangs VOoNn

Kirche un ‚Heil gestellt, das el VOT die rage ach dem etzten Tun!
der Gewißheit des Heils.“®®

Die Kritik richtete und richtet sich Ja nicht Nur die Strukturen, welche
den Vorgang der Selbstvergegenwärtigung (Gottes verdunkeln Da könnten
WITr u1l5 Ja och in folgender Feststellung wieder en „DIie Strukturen der
Kirche sind die Ironie dessen, Wa diese meinen.“ Der Satz STtam mt VOINl leider

früh verstorbenen Aachener Bischof aus Hemmerle!
DIie Kritik richtet sich Ja auch die dahinterstehende eologie DZW.

ofhzielle TrTe Vieles, Wa ın dem Band VOoN Herms un! Tak6? lesen ist,
finden SIiE auch ın Problemexpositionen katholischer eologen. Christoph
Schwöbel hat seINE Analyse Lumen Gentium ohne Bezugnahme auf 115'
TI Konzilskommentar“®® geschrieben (freilich ach entsprechender Lektüre
und vielleicht nicht gahız unbeeinflu{fst durch gemeinsame Lehrveranstaltun-
gen); würde Ila  — beide Werke synoptisch lesen, kiämen Überschneidungen
un: gemeinsame Anliegen VOIr unsere ugen.

Freilich Sind die Oollegen damit katholisch geworden, oder WITr CVANSC-
liısch? Keineswegs., Es taucht jedoch die Möglichkeit auf, da{fß WITr theologische
65 Diese Interpretation liest Tück (S. Anm 52) AUS der theologischen Aufarbeitung der Lehrver-

urteilungen des Jahrhunderts heraus:;: „Allerdings dürfte urz greifen, die Einheit der
Kirchen allein durch interpretatorische Kunstgrifte wollen.“ Wer ı17 das??

66 Pesch (s Anm 115; ZU Konflikt Lehramt Theologie 118
/ ÄAÄAnm
65 Anm
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bekommt? Zumindest in den vier Punkten des zitierten Dokuments nicht. Frei- 
lieh muß evangelischerseits ein Widerspruch noch kein Anathema sein!

Es geht also nicht ohne Auseinandersetzung in der Sache, denn es geht um 
die Wahrheit, um die Wahrheit des Evangeliums! Wenn es zutrifft, daß die 
Reformation nicht einfach ״ein großes Missverständnis“65 darstellt, wenn die 
These, Luther bekämpfe im spätmittelalterlichen Katholizismus gar nicht den 
bzw. einen authentischen Katholizismus, sich als unzureichend erwiesen hat, 
wie sollen wir Luthers Reformation heute theologisch interpretieren?

Ist Dr. Martin Luther ein katholischer Theologe, dem es damals so erging 
wie Vertretern der Nouvelle Théologie während der beiden Weltkriege, wie 
Teilhard de Chardin, Karl Rahner vor dem und Hans Küng, Edward Schil- 
lebeeckx, Leonardo Boff, Jacques Dupuis, Roger Haight oder Tissa Balasurya 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Reagieren Vertreter der Kurie nicht 
dann am schärfsten, wenn es um ekklesiologische Fragen geht? Hatte Luther 
nur das Pech, daß daraus eine ״andere“ Kirche, in seinen Augen freilich eine 
authentische Ausprägung der una sancta wurde?

Luther ״ging es primär um (Reform der) Theologie -  und auf dieser Grund- 
läge um Reform der Kirche“, konstatiert Pesch und fährt fort: ״Erst durch die 
gegenteilige Einschaltung des kirchlichen Amtes wurde das Thema ,Kirche 
und Amt‘ in die damit vorher nicht belastete Debatte hineingebracht und Lu- 
ther vor die Frage nach Konsequenzen hinsichtlich des Zusammenhangs von 
,Kirche‘ und ,Heil‘ gestellt, das heißt: vor die Frage nach dem letzten Grund 
der Gewißheit des Heils.“66

Die Kritik richtete und richtet sich ja nicht nur an die Strukturen, welche 
den Vorgang der Selbstvergegenwärtigung Gottes verdunkeln. Da könnten 
wir uns ja noch in folgender Feststellung wieder finden: ״Die Strukturen der 
Kirche sind die Ironie dessen, was diese meinen.“ Der Satz stammt vom leider 
zu früh verstorbenen Aachener Bischof Klaus Hemmerle!

Die Kritik richtet sich ja auch gegen die dahinterstehende Theologie bzw. 
offizielle Lehre. Vieles, was in dem Band von Herms und Zak67 zu lesen ist, 
finden Sie auch in Problemexpositionen katholischer Theologen. Christoph 
Schwöbel hat seine Analyse zu Lumen Gentium ohne Bezugnahme auf unse- 
ren Konzilskommentar68 geschrieben (freilich nach entsprechender Lektüre 
und vielleicht nicht ganz unbeeinflußt durch gemeinsame Lehrveranstaltun- 
gen); würde man beide Werke synoptisch lesen, kämen Überschneidungen 
und gemeinsame Anliegen vor unsere Augen.

Freilich: Sind die Kollegen damit katholisch geworden, oder wir evange- 
lisch? Keineswegs. Es taucht jedoch die Möglichkeit auf, daß wir theologische

65 Diese Interpretation liest Tück (s. Anm. 52) aus der theologischen Aufarbeitung der Lehrver- 
urteilungen des 16. Jahrhunderts heraus: ״Allerdings dürfte es zu kurz greifen, die Einheit der 
Kirchen allein durch interpretatorische Kunstgriffe erzeugen zu wollen.“ Wer will das??

66 Pesch (s. Anm. 6), 115; zum Konflikt Lehramt -  Theologie s. 118 ff.
67 S. Anm. 2.
68 S. Anm. 59.
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Einsichten teilen, da{fß WIr Differenzen nicht als kirchentrennend einschätzen
lernen. Das hängt auch VON den jeweiligen Gesprächspartnern ab Gewiß,
letztlich sollte „Rom das nıhil Obstat aussprechen. ber ebt nicht die Oku-
INeNEC auch davon, In dem Trialog VOon Gottesvolk, wissenschaftlicher Theo-
ogie un: synodal-bischöflichem Lehramt auf den SCHSUS fidelium un: die
wissenschaftliche Theologie schauen?

Zur Sache der eologie: In der Auseinandersetzung mıt Joseph Lortz 1NSs1-
stiert ÖOtto Hermann Pesch darauf, dafß Ian damals 1Ur den „KBahZeCN Luther“
ablehnen konnte. Indes könne Ila  — heute „auch ohne die ‚Paradoxalität‘ des
zugleich ‚katholischen‘ un: häretischen‘ Luther diesen]| den KZUanzen Luther
seıin lassen, ıh als olchen gelten lassen, ih für eine ‚katholische Möglich-
eıt halten und doch zugleich fähig bleiben, ih auch kritisieren .° Das
könnte auf eıne Empfehlung gegenüber dem römischen) Lehramt hinauslau-
fen, die INnan diesem auch SCIN VOI- un! nachkonziliar gegeben hätte La{(ßt
die Theologen un! Theologinnen erst einmal ausdiskutieren. Ja, laut Pesch
gibt gar Häresien, weiche die Kirche ‚1n ihren Reihen toleriert und faktisch
tolerieren mMuss”, da{fß die rage entsteht, „welche Häresien des Glaubens
willen kirchentrennend sind un! seın mMuUuSsSen und welche nicht‘“.”9 Dabei ist
eıne zugleich historische WI1€E systematische, zu Teil weder auf katholischer
och auf protestantischer Seite genügend wahrgenommene Erkenntnis VOoN
fundamentaler Bedeutung, nämlich die „Wandelbarkeit” kirchlicher Lehre,
die auch für dogmatisierte Lehrsätze gilt Miıt Pesch auf den Punkt gebracht:
‚Heute ann also als katholisch akzeptiert werden, wWas damals ın er Form
kirchenamtlic als unkatholisch verurteilt wurde. ” An einem reformatori-
schen Spitzensatz exemplifiziert: „Luthers ‚simul' Yı also der are Fall einer
‚Neuheit ın Luthers eologie, damals als häretisch angesehen, heute als
rechtgläubig nicht beanstandet, zumindest nicht mehr als häretisch.“”* e
Diskussion die GER und die römische „Mängelliste” zeigen zumindest,
da{fs zwischen Theologie und Lehramt differenzieren ist, un! zumindest
innerkatholisch ıst 65 höchst ärgerlich, WeNn nichtrepräsentative eologen
den gröfßten Einflufß auf ofhzielle Lehrschreiben ausüuben dürtfen.

Luther ist eın römisch-katholischer, aber ohl eın katholischer Theo-
loge;, dessen nfragen „selbst auf dem dornigen der Ekklesiologie ””
och heute relevant sind. Und da sich ın der Ekklesiologie die theologischen
Grundentscheidungen bewähren haben, gilt „Spatestens se1it Luther weifß

69 ttO ermann Pesch, Der „Jutherische“ Luther eıne katholische Möglichkeit? Versuch einer
Verständigung ber „historische Lutherforschung” un! „systematische Lutherdeutung , 1n
efier Manns Harding eyer (Hg.) Okumenische Erschliefßung artın Luthers, Paderborn
1983, 44-—-66, hier

7 A.a.QO.,, ö51
O.,

12 O.,
73 A.a.©.,,

115Martin Luther -  ein katholischer Theologe ohne päpstliche Lehrerlaubnis?

Einsichten teilen, daß wir Differenzen nicht als kirchentrennend einschätzen 
lernen. Das hängt auch von den jeweiligen Gesprächspartnern ab. Gewiß, 
letztlich sollte ״RomM das nihil obstat aussprechen. Aber lebt nicht die Öku- 
mene auch davon, in dem Trialog von Gottesvolk, wissenschaftlicher Theo- 
logie und synodal-bischöflichem Lehramt auf den sensus fidelium und die 
wissenschaftliche Theologie zu schauen?

Zur Sache der Theologie: In der Auseinandersetzung mit Joseph Lortz insi- 
stiert Otto Hermann Pesch darauf, daß man damals nur den ״ganzen Luther“ 
ablehnen konnte. Indes könne man heute ״auch ohne die ,Paradoxalität‘ des 
zugleich ,katholischen und ,häretischen Luther [diesen] den ganzen Luther 
sein lassen, ihn als solchen gelten lassen, ihn für eine ,katholische Möglich- 
keit‘ halten und doch zugleich fähig bleiben, ihn auch zu kritisieren“.69 Das 
könnte auf eine Empfehlung gegenüber dem (römischen) Lehramt hinauslau- 
fen, die man diesem auch gern vor- und nachkonziliar gegeben hätte: Laßt 
die Theologen und Theologinnen erst einmal ausdiskutieren. Ja, laut Pesch 
gibt es gar Häresien, welche die Kirche ״in ihren Reihen toleriert und faktisch 
tolerieren muss“, so daß die Frage entsteht, ״welche Häresien um des Glaubens 
willen kirchentrennend sind und sein müssen und welche nicht“.70 Dabei ist 
eine zugleich historische wie systematische, zum Teil weder auf katholischer 
noch auf protestantischer Seite genügend wahrgenommene Erkenntnis von 
fundamentaler Bedeutung, nämlich die ״Wandelbarkeit“ kirchlicher Lehre, 
die auch für dogmatisierte Lehrsätze gilt. Mit Pesch auf den Punkt gebracht: 
 Heute kann also als katholisch akzeptiert werden, was damals in aller Form״
kirchenamtlich als unkatholisch verurteilt wurde.“71 An einem reformatori- 
sehen Spitzensatz exempliñziert: ״Luthers ,simul‘ ist also der klare Fall einer 
,Neuheit‘ in Luthers Theologie, damals als häretisch angesehen, heute als 
rechtgläubig nicht beanstandet, zumindest nicht mehr als häretisch.“72 Die 
Diskussion um die GER und die römische ״Mängelliste“ zeigen zumindest, 
daß zwischen Theologie und Lehramt zu differenzieren ist, und zumindest 
innerkatholisch ist es höchst ärgerlich, wenn nichtrepräsentative Theologen 
den größten Einfluß auf offizielle Lehrschreiben ausüben dürfen.

Luther ist kein römisch-katholischer, aber wohl ein katholischer Theo- 
loge, dessen Anfragen ״selbst auf dem dornigen Felde der Ekklesiologie“73 
noch heute relevant sind. Und da sich in der Ekklesiologie die theologischen 
Grundentscheidungen zu bewähren haben, gilt: ״Spätestens seit Luther weiß

69 Otto Hermann Pesch, Der ״lutherische“ Luther -  eine katholische Möglichkeit? Versuch einer 
Verständigung über ״historische Lutherforschung“ und ״systematische Lutherdeutung“, in: 
Peter Manns /  Harding Meyer (Hg.), Ökumenische Erschließung M artin Luthers, Paderborn 
1983,44-66, hier 49.

70 A .a.O .,51.
71 A.a.O., 55.
72 A .a.O .,56.
73 A .a.O .,57.
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1NaAan ausdrücklich und SOZUSagCH ‚existentiell‘, WAdS FELLAN nıe bestritten, theo-
retisch‘ iımmer gewußt hat da{ß Nan ZWaft I11UI In der Kirche un
[1UT durch die Kirche Christ ist, aber nıicht ihren Bedingungen. ”

ach Pesch ist „Luthers Vermächtnis un Auftrag“ un! ZWarTr „heute für
beide Kirchen“ in dem gemeinsamen Wort der römisch-katholischen/evan-
gelisch-lutherischen Kommıission „Martın Luther euge Jesu Christi WIe
Nn1ıe un danach „mıt solcher Deutlichkeit und Selbstverständlichkeit

die innerkirchliche, ın diesem Punkt besonders die katholische Adresse
gesagt worden Unter anderem un! ın UNsereIMM Kontext besonders wichtig
sind folgende Stichworte: „Prioritat des Wortes Gottes IM eDen, Lehren un!
Dienen der Kirche: ständige Erneuerung der Kirche VO Wort Gottes her;
Verschiedenheit der Gebräuche, Ordnungen un: theologischen Denkformen
bei Finheit im Notwendigen. ”®

Ich schliefße mich dem die eigene theologische Argumentation „abschlie-
Senden”, 1m 1C auf die oflızielle Okumene freilich unabgeschlossenen Ur-
teil Peschs „Entgegen einer gangiıgen Vorausvermutung, ass der KIir-
chenfrage jeglicher katholisch-lutherische Konsens WIE eiıner elektronisch
verschlossenen ur abprallt, ist das espräc mıt Luther Der Wesen,
Auftrag und Amt der Kirche absolut Often “

Pesch sieht Möglichkeiten, 1m theologischen espräc auch folgende „harte
Nüsse‘ knacken das Verhältnis VOoNn Pfarrer- un: Bischofsamt, das Amt des
Papstes, die Bedeutung der Konzilien. Diese rel Komplexe hängen nıicht UT

untereinanderN,S1e tfun s deshalb, weil sich ihnen nochmals das
Verhältnis von Grund, Gestalt un Ordnung als Kernproblem manitestiert.
DIie aktuelle Akzentuierung einer „Ökumene der Pr auf beiden Seiten
schafft eın gunstiges Klima für einen theologischen Klärungsprozefß. unge-

vatikanische Erklärungen, eher Aau$ der Glaubenskongregation als AUS dem
Einheitsrat, verstärken ın der evangelischen ea  1075 eine Tendenz, die Pesch

charakterisiert: „Von daher erklärt sich die bis heute geradezu pathetisch
hervorgehobene Instrumentalisierung aller Kirchenordnung 1 Dienst VON
Wort un Sakrament un! demgemäfß die Betonung ihrer jederzeitigen Veran-
derbarkeit 1mM lutherischen Kirchenwesen.“ Demgegenüber sieht die katholi-
sche Theologie „Kirchenordnung nicht UT als Ausdruck des Willens Christi,
sondern selber als ein ucC ‚institutioneller Verkündigung. Ausgedrückt ın
dem je] umstrıttenen edanken der ‚Repräsentation Christi. 78

Meiner Einsicht ach geht 65 letztlich die rage, WwI1e die „vermittelte
Unmittelbarkeit“ der Gottesbeziehung unverstellt gewahrt werden annn Ist
die Gestalt Ooder ist die Ordnung der römisch-katholischen Kırche x da{fß 1er

d O.,
75 $fO ermann Pesch, Ertrage des Luther-Jahres ür die katholische systematische Theologie,
76

1n: efer Manns Hg.) Zur Bilanz des Lutherjahres, Stuttgart 1986, 851-146, 1er 136
Vgl eb

i Pesch, Hinführung (S AÄAnm 6), 254
A.a.O.,, 263
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man ausdrücklich und sozusagen ,existentiell‘, was man nie bestritten, ,theo- 
retisch‘ sogar immer gewußt hat: daß man zwar nur in der Kirche und sogar 
nur durch die Kirche Christ ist, aber nicht zu ihren Bedingungen“74

Nach Pesch ist ״Luthers Vermächtnis und Auftrag“ und zwar ״heute für 
beide Kirchen4 in dem gemeinsamen Wort der römisch-katholischen/evan- 
gelisch-lutherischen Kommission ״Martin Luther -  Zeuge Jesu Christi“ wie 
nie zuvor und danach ״mit solcher Deutlichkeit und Selbstverständlichkeit 
an die innerkirchliche, in diesem Punkt besonders die katholische Adresse 
gesagt worden“.75 Unter anderem und in unserem Kontext besonders wichtig 
sind folgende Stichworte: ״Priorität des Wortes Gottes im Leben, Lehren und 
Dienen der Kirche; ständige Erneuerung der Kirche vom Wort Gottes her; 
Verschiedenheit der Gebräuche, Ordnungen und theologischen Denkformen 
bei Einheit im Notwendigen.“76

Ich schließe mich dem die eigene theologische Argumentation ״abschlie- 
ßenden“, im Blick auf die offizielle Ökumene freilich unabgeschlossenen Ur- 
teil Peschs an: ״Entgegen einer gängigen Vorausvermutung, dass an der Kir- 
chenfrage jeglicher katholisch-lutherische Konsens wie an einer elektronisch 
verschlossenen Stahltür abprallt, ist das Gespräch mit Luther über Wesen, 
Auftrag und Amt der Kirche absolut offen.“77

Pesch sieht Möglichkeiten, im theologischen Gespräch auch folgende ״harte 
Nüsse“ zu knacken: das Verhältnis von Pfarrer- und Bischofsamt, das Amt des 
Papstes, die Bedeutung der Konzilien. Diese drei Komplexe hängen nicht nur 
untereinander zusammen, sie tun es deshalb, weil sich an ihnen nochmals das 
Verhältnis von Grund, Gestalt und Ordnung als Kernproblem manifestiert. 
Die aktuelle Akzentuierung einer ״Ökumene der Profile“ auf beiden Seiten 
schafft kein günstiges Klima für einen theologischen Klärungsprozeß. Jünge- 
re vatikanische Erklärungen, eher aus der Glaubenskongregation als aus dem 
Einheitsrat, verstärken in der evangelischen Reaktion eine Tendenz, die Pesch 
so charakterisiert: ״Von daher erklärt sich die bis heute geradezu pathetisch 
hervorgehobene Instrumentalisierung aller Kirchenordnung im Dienst von 
Wort und Sakrament und demgemäß die Betonung ihrer jederzeitigen Verän- 
derbarkeit im lutherischen Kirchenwesen.“ Demgegenüber sieht die katholi- 
sehe Theologie ״Kirchenordnung nicht nur als Ausdruck des Willens Christi, 
sondern selber als ein Stück ,institutioneller Verkündigung. Ausgedrückt in 
dem viel umstrittenen Gedanken der ,Repräsentation Christi.“78

Meiner Einsicht nach geht es letztlich um die Frage, wie die ״vermittelte 
Unmittelbarkeit“ der Gottesbeziehung unverstellt gewahrt werden kann. Ist 
die Gestalt oder ist die Ordnung der römisch-katholischen Kirche so, daß hier

74 A.a.O., 61.
75 Otto Hermann Pesch, Erträge des Luther-Jahres für die katholische systematische Theologie, 

in: Peter Manns (Hg.), Zur Bilanz des Lutherjahres, Stuttgart 1986, 81-146, hier 136.
76 Vgl. ebd.
77 Pesch, H inführung (s. Anm. 6), 254.
78 A.a.O., 263.
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ernsthafte Zweifel angebracht sind? Lä{fst sich, zumindest zugespitzt, 1M Ernst
behaupten, die Lutheraner glaubten die Offenbarung, die Katholiken
die Tradition, die Lutheraner bezögen sich auf die Bibel, die Katholiken auf
das Lehramt? In der katholischen Theologie, auch In UuNscrier Kommunikati-
VE Theologie, gibt CS längst andere Modelle für die Zuordnung der loci heo-
logici, der „Bezeugungsinstanzen‘.”” Auf der anderen Neite ware esS hilfreich,
wenn wichtige Unterscheidungen ın der rage des ordinationsgebundenen
A mtes als theologische Fragen artikuliert werden. Die Unterscheidung ZWI1-
schen Ordination un Beauftragung ann nicht VOINN daher begründet werden,
ob der Dienst der Predigt un der eichung des Abendmahls Urc jemanden
VOITSCHOINLIL wird, der ohne theologisches Examen ist un diesen Dienst
UL räumlich un zeitlich begrenzt wahrnimmt. Wenn CS theologisch zutriflit,
da{fs diesem Amt ordiniert wird, ann ist auch ordinieren!

Das sollte geklärt werden, WEnnn WIT daneben auch mıt esCc fragen können
un damit gewifß auf lutherischer Seite viel Zustimmung en „Mussen WITr
uns gegenseltig verurteilen, obwohl WIT gerade nicht eıne konvergierende FOr-
mulierung erreichen können DZw. eine konvergierende Praxis? ” ®0

Wer heute och Luther als Häretiker bezeichnet, mMu sich VOnNn lutherischer
Seite asselDe Urteil zuziehen. Miıt Wilfried arle hoffe ich, da{ß Luther nicht
als „Heiliger” der römischen Kirche vereinnahmt wird. ber ih „Lehrer der
Kirche“ NECNNEN nicht?

och ıst € eın weiıter‘ Weg VonNn dem Konzept der Einheit, dokumentiert
ın fester Gestalt un Ordnung, auf der einen Seite un dem Konzept der (je-
meinschaft bekenntnisverschiedener Kirchen auf der anderen Neite hin @1 -
HeTr wechselseitigen Anerkennung als authentische Gestalten („Subsistenzen )
der eınen Kirche des dreieinigen (Gjottes. Angesichts der Weltlage, der Her-
ausforderungen uUuNnserer Gesellschaft un der existentiellen Fragen uUNscIeTr
Mitmenschen („Warum darf ich WI1Ie sein?”) ist freilich ernsthaft fragen, ob
die Distanz diesem Ziel nicht verkürzt werden mu{fß, OD WIT nicht manches
Gepäckstück Wegrand liegen lassen sollten!
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ernsthafte Zweifel angebracht sind? Läßt sich, zumindest zugespitzt, im Ernst 
behaupten, die Lutheraner glaubten an die Offenbarung, die Katholiken an 
die Tradition, die Lutheraner bezögen sich auf die Bibel, die Katholiken auf 
das Lehramt? In der katholischen Theologie, auch in unserer Kommunikati- 
ven Theologie, gibt es längst andere Modelle für die Zuordnung der loci theo- 
logici, der ״Bezeugungsinstanzen“.79 Auf der anderen Seite wäre es hilfreich, 
wenn wichtige Unterscheidungen in der Frage des ordinationsgebundenen 
Amtes als theologische Fragen artikuliert werden. Die Unterscheidung zwi- 
sehen Ordination und Beauftragung kann nicht von daher begründet werden, 
ob der Dienst der Predigt und der Reichung des Abendmahls durch jemanden 
vorgenommen wird, der ohne theologisches Examen ist und diesen Dienst 
nur räumlich und zeitlich begrenzt wahrnimmt. Wenn es theologisch zutrifft, 
daß zu diesem Amt ordiniert wird, dann ist auch zu ordinieren!

Das sollte geklärt werden, wenn wir daneben auch mit Pesch fragen können 
und damit gewiß auf lutherischer Seite viel Zustimmung finden: ״Müssen wir 
uns gegenseitig verurteilen, obwohl wir gerade nicht eine konvergierende For- 
mulierung erreichen können bzw. eine konvergierende Praxis?“80

Wer heute noch Luther als Häretiker bezeichnet, muß sich von lutherischer 
Seite dasselbe Urteil zuziehen. Mit Wilfried Härle hoffe ich, daß Luther nicht 
als ״Heiliger“ der römischen Kirche vereinnahmt wird. Aber ihn ״Lehrer der 
Kirche“ zu nennen -  warum nicht?

Noch ist es ein -  weiter? -  Weg von dem Konzept der Einheit, dokumentiert 
in fester Gestalt und Ordnung, auf der einen Seite und dem Konzept der Ge- 
meinschaft bekenntnisverschiedener Kirchen auf der anderen Seite hin zu ei- 
ner wechselseitigen Anerkennung als authentische Gestalten (״Subsistenzen“) 
der einen Kirche des dreieinigen Gottes. Angesichts der Weltlage, der Her- 
ausforderungen unserer Gesellschaft und der existentiellen Fragen unserer 
Mitmenschen (״Warum darf ich wie sein?“) ist freilich ernsthaft zu fragen, ob 
die Distanz zu diesem Ziel nicht verkürzt werden muß, ob wir nicht manches 
Gepäckstück am Wegrand liegen lassen sollten!

Prof. Dr. Bernd Jochen Hilberath, Institut für Ökumenische Forschung, 
Liebermeisterstraße 18, 72076 Tübingen; E-Mail: jochen.hilberath@gmx.de
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